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BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN

plätze, die Anzahl der gesicherten Dauerarbeitsplätze 
sowie das realisierte Investitionsvolumen.

Die Zuwendungen sollen günstige Rahmenbedingungen 
für zukunftsfähige und gute Arbeitsplätze schaffen. An-
tragstellende müssen sich daher obligatorisch zum Be-
ginn der Investitionsphase bei der Wirtschaftsförderung 
Land Brandenburg GmbH (WFBB), gegebenenfalls 
unter Beteiligung der berufsständischen Körperschaften 
(Kammern), zu Fragen Guter Arbeit (wie Qualifikation 
und Weiterbildung beziehungsweise Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie) informieren und beraten lassen.

1.2	 Ein Rechtsanspruch auf eine Förderung nach dieser 
Richtlinie (GRW-Mittel) besteht nicht. Die Bewilligungs-
behörde entscheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Er-
messens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

1.3	 Die GRW-Mittel sind zusätzliche Hilfen. Sie sind deshalb 
nicht dazu vorzusehen, andere öffentliche Finanzierungs-
möglichkeiten zu ersetzen (Subsidiaritätsgrundsatz).

Dementsprechend sind insbesondere Fördermittel aus 
der Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Klimaschutz zur Förderung von Unter-
nehmen im Lausitzer Revier1 im Land Brandenburg in 
der EU-Förderperiode 2021-2027 (JTF-Unternehmens-
förderung) vom 11. August 2023 (ABl. S.  910) in der 
jeweils geltenden Fassung vorrangig zu beantragen und 
einzusetzen. Zudem sind andere Fördermittel des Lan-
des zum Ausbau erneuerbarer Energien auf der Grund-
lage von Artikel 41 der Verordnung (EU) Nr. 651/20142 
(AGVO) vorrangig zu beantragen und einzusetzen.

1.4	 Für die nach der AGVO freigestellten Beihilfen müssen 
neben den Voraussetzungen der jeweiligen Freistellungs-
bestimmung auch die Voraussetzungen des Kapitels I 
AGVO erfüllt werden.

1.5	 Strukturbestimmende Vorhaben werden vorrangig ge-
fördert. Dabei handelt es sich um Vorhaben mit zu-
wendungsfähigen Sachinvestitionen von mehr als 25 Mil-
lionen Euro, mit denen mindestens 50 Arbeitsplätze 
neu geschaffen werden. Für strukturbestimmende Vor-
haben sind im konkreten Einzelfall Abweichungen von 
dieser Richtlinie im Rahmen der Regelungen des Ko-
ordinierungsrahmens möglich.

1	 Zum Lausitzer Revier gehören die Landkreise: Dahme-Spreewald (LDS), 
Elbe-Elster (EE), Oberspreewald-Lausitz (OSL), Spree-Neiße (SPN) und die 
kreisfreie Stadt Cottbus (CB).

2	 Verordnung (EU) Nr.  651/2014 der Kommission vom 17.  Juni 2014 zur 
Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem 
Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1) in 
der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft 
Arbeit, Energie und Klimaschutz 

zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft 
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 

„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 
GRW - (GRW-G) - Große Richtlinie

Vom 23. Dezember 2025

1	 Grundlagen, Zuwendungszweck

1.1	 Das Land Brandenburg gewährt

-	 auf der Grundlage des Gesetzes über die Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ vom 6.  Oktober 1969 (BGBl.  I 
S.  1861), das zuletzt durch Artikel  1 des Gesetzes 
vom 13. April 2021 (BGBl. I S. 770) geändert wor-
den ist,

-	 im Rahmen des auf dieser Grundlage ergangenen 
Koordinierungsrahmens der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 
ab 1.  Januar 2024 in Verbindung mit Nummer  1.2 
Absatz 3 des GRW-Koordinierungsrahmens ab 1. Ja-
nuar 2026 (im Folgenden Koordinierungsrahmen ge-
nannt),

-	 nach den Regelungen des Gemeinschaftsrechts der 
Europäischen Union (EU),

-	 aufgrund der §§ 23, 44 der Landeshaushaltsordnung 
(LHO) und der dazu ergangenen Verwaltungsvor-
schriften (VV) in der jeweils geltenden Fassung 
sowie

-	 nach Maßgabe dieser Richtlinie

Zuwendungen für Investitionsvorhaben der gewerb-
lichen Wirtschaft einschließlich des Tourismusgewerbes, 
durch die folgende Hauptziele umgesetzt werden:

a)	 Beschäftigung und Einkommen durch neue und vor-
handene Arbeitsplätze schaffen und sichern (Arbeits-
platzziel),

b)	 Standortnachteile ausgleichen, und zwar durch die 
Stärkung der Wettbewerbs- und Anpassungsfähigkeit 
der Wirtschaft (Ausgleichsziel), oder

c)	 Transformationsprozesse hin zu einer klimaneutralen 
und nachhaltigen Wirtschaft beschleunigen (Trans-
formationsziel).

Mit den Zuwendungen sollen Investitionsanreize zur 
Schaffung und zum Erhalt von Dauerarbeitsplätzen und 
zur Förderung von Innovationen gegeben werden. Die 
Investitionsvorhaben sollen zur Verbesserung der Ein-
kommenssituation und zur Stärkung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur beitragen. Wichtige Zielindikatoren sind 
daher die Anzahl der neu geschaffenen Dauerarbeits-
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2	 Gegenstand der Förderung

2.1	 Gefördert werden Investitionen der gewerblichen Wirt-
schaft in Betriebsstätten im Land Brandenburg, die einen 
bedeutenden Beitrag zur Erreichung der in Nummer 1.1 
Buchstabe a bis c genannten Hauptziele (Arbeitsplatz-
ziel, Ausgleichsziel oder Transformationsziel) leisten. 
Dies wird anhand der Art der Tätigkeit der Betriebsstätte 
(Nummer 2.2) sowie anhand der regionalwirtschaftlichen 
Effekte des Investitionsvorhabens (Nummer 4) beurteilt.

2.2	 Gefördert werden wirtschaftliche Tätigkeiten, welche 
in der Positivliste (siehe Anlage  1) oder der bedingten 
Positivliste (siehe Anlage  2) aufgelistet sind,3 sofern 
und soweit die Förderung nach dieser Richtlinie oder 
ihren Rechtsgrundlagen nach Nummer  1.1 nicht aus-
geschlossen wurde. Für die Förderung wirtschaftlicher 
Tätigkeiten nach der bedingten Positivliste (siehe An-
lage 2) muss zudem eines der Kriterien nach Nummer 2.4 
erfüllt sein.

Sofern die Voraussetzungen nach Maßgabe des vor-
stehenden Absatzes erfüllt werden, werden vorrangig 
Investitionen gefördert, die zu einem oder mehreren der 
folgenden Cluster4 gehören:

-	 Energietechnik,
-	 Gesundheitswirtschaft,
-	 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), 

Medien und Kreativwirtschaft,
-	 Optik und Photonik,
-	 Verkehr, Mobilität und Logistik,
-	 Ernährungswirtschaft,
-	 Kunststoffe und Chemie,
-	 Tourismus,
-	 Metall.

Die Richtlinie unterscheidet Gemeinden/Landkreise/
kreisfreie Städte in sogenannte C- und D-Fördergebiete 
(siehe Anlage 5). Die Regelungen des Koordinierungs-
rahmens für die C-Fördergebiete richten sich ins-
besondere nach Artikel 13 und Artikel 14 AGVO sowie 
den Leitlinien für Regionalbeihilfen5. In den D-Förder-
gebieten sind Investitionsbeihilfen für kleine und mittle-
re Unternehmen (KMU)6 nach Maßgabe des Artikels 17 

3	 Die branchenmäßige Zuordnung der Unternehmen erfolgt anhand der statis-
tischen Systematik der Wirtschaftszweige in der EU: NACE Revision 2.1 ge-
mäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. Dezember 2006 (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1) in der 
jeweils geltenden Fassung. Die Zuordnung der Betriebe erfolgt demgemäß 
nach der WZ-Klassifikation 2025. Die Antragsberechtigung besteht nach 
dieser Zuordnung, sofern sie in vergleichbarer Weise nach der WZ 2008 für 
diesen Wirtschaftszweig beziehungsweise der NACE Revision 2 galt.

4	 Die Abgrenzungen der Wirtschaftszweige zu diesen Clustern werden von der 
Bewilligungsbehörde bekannt gegeben.

5	 Leitlinien für Regionalbeihilfen (Regionalleitlinien) (ABl. C 153 vom 29.4.2021, 
S. 1) in der jeweils geltenden Fassung.

6	 Nach der KMU-Definition in Anhang  I der AGVO hat ein kleines Unter-
nehmen weniger als 50 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und einen Jahresumsatz 
beziehungsweise eine Jahresbilanz von höchstens 10  Millionen  Euro. Ein 
mittleres Unternehmen hat weniger als 250 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und 
einen Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro beziehungsweise eine 
Jahresbilanzsumme von höchstens 43  Millionen  Euro. Dabei werden ver-
bundene Unternehmen und Partnerunternehmen einbezogen.

AGVO möglich. Regelungen für die C- und D-Förder-
gebiete können voneinander abweichen. 

2.3	 Zuwendungsfähige Investitionen (im Folgenden Pro-
duktions- und Dienstleistungsinvestitionen genannt) von 
KMU sind

-	 die Errichtung einer neuen Betriebsstätte (Errich- 
tungsinvestition),

-	 der Ausbau der Kapazitäten einer Betriebsstätte (Er-
weiterungsinvestition),

-	 die Diversifizierung der Produktion einer Betriebs-
stätte in neue, zusätzliche Produkte,

-	 die grundlegende Änderung des Gesamtproduktions-
verfahrens einer bestehenden Betriebsstätte und

-	 die Übernahme einer stillgelegten oder von Still-
legung bedrohten Betriebsstätte unter Marktbedin- 
gungen durch einen unabhängigen Investor oder eine 
unabhängige Investorin. Die Übernahme von Unter-
nehmensanteilen gilt nicht als Erstinvestition.

Zuwendungsfähige Produktions- und Dienstleistungs-
investitionen von großen Unternehmen sind Investitionen 
in eine neue Wirtschaftstätigkeit nach Artikel  2 Num-
mer 51 AGVO:

-	 die Errichtung einer neuen Betriebsstätte (Errich- 
tungsinvestition),

-	 die Diversifizierung der Tätigkeit einer Betriebs-
stätte, sofern die neue Tätigkeit nicht dieselbe oder 
eine ähnliche Tätigkeit wie die früher in der Betriebs-
stätte ausgeübte Tätigkeit ist, sowie

-	 der Erwerb der Vermögenswerte einer Betriebsstätte, 
die geschlossen wurde oder ohne diesen Erwerb ge-
schlossen worden wäre und die von einem Investor 
oder einer Investorin erworben wird, der oder die in 
keiner Beziehung zum Verkäufer beziehungsweise 
der Verkäuferin steht, sofern die neue Tätigkeit, die 
mit den erworbenen Vermögenswerten ausgeübt 
werden soll, nicht dieselbe oder eine ähnliche Tätig-
keit wie die vor dem Erwerb in der Betriebsstätte 
ausgeübte Tätigkeit ist. Die Übernahme von Unter-
nehmensanteilen gilt nicht als Erstinvestition.

Zuwendungsfähige Investitionen - unabhängig von der 
Unternehmensgröße - zur Beschleunigung der Trans-
formation hin zu einer klimaneutralen und nachhaltigen 
Wirtschaft (im Folgenden Transformationsinvestition ge-
nannt) sind Vorhaben, mit denen die Energieerzeugung 
des Unternehmens durch erneuerbare Quellen für den 
überwiegenden betrieblichen Eigenbedarf der Betriebs-
stätte realisiert wird, nach den Maßgaben von Num-
mer 2.4.3.3 des Koordinierungsrahmens und Artikel 41 
AGVO.

Es gelten die Begriffsbestimmungen und Regelungen der 
Nummern 1 und 2 des Koordinierungsrahmens.

2.4	 Für die Förderung eines Investitionsvorhabens in eine, in 
der bedingten Positivliste (siehe Anlage 2) aufgeführte, 
wirtschaftliche Tätigkeit muss zusätzlich zu Nummer 4.1 
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oder Nummer 4.2 dieser Richtlinie eines der folgenden 
Kriterien erfüllt sein:

a)	 Das Investitionsvorhaben erfolgt in einer Betriebs-
stätte mit Tarifbindung im Sinne des Tarifvertrags-
gesetzes in der jeweils geltenden Fassung.7

b)	 Das Investitionsvorhaben erfolgt in einer Betriebs-
stätte mit mindestens tarifgleicher Entlohnung.8

c)	 Die Förderung kann in einer Betriebsstätte erfol-
gen, in der die Gesamtbruttolohnsumme innerhalb 
eines Zeitraums von fünf Jahren im Durchschnitt pro 
Jahr um mindestens 3,5 Prozent ansteigt, und zwar 
bis zum Ende der Zweckbindungsfrist nach Num-
mer 6.3.9

Bei Errichtungsinvestitionen gilt das Kriterium in Buch-
stabe c als erfüllt.

2.5	 Gefördert werden nur Vorhaben mit zuwendungsfähigen 
Ausgaben von mindestens 100 000 Euro.

2.6	 Von der Förderung sind die in Anlage 3 aufgeführten Be-
reiche ausgeschlossen sowie Unternehmen in Schwierig-
keiten nach Artikel 2 Nummer 18 AGVO, mit Ausnahme 
solcher Unternehmen in Schwierigkeiten, die am 31. De-
zember 2019 keine Unternehmen in Schwierigkeiten 
waren, aber in der Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. De-
zember 2021 zu Unternehmen in Schwierigkeiten wur-
den, und mit Ausnahme von Beihilfen an Unternehmen 
in Schwierigkeiten zur Bewältigung der Folgen von Na-
turkatastrophen.

2.7	 Die Verlagerung von Betriebsstätten aus Berlin nach 
Brandenburg ist nicht zuwendungsfähig.

2.8	 Zuschüsse zu den Sachausgaben

2.8.1	 Zuwendungsfähig ist nur der Teil der Investitionen, der 
je geschaffenen Dauerarbeitsplatz 750 000 Euro und je 
gesicherten Dauerarbeitsplatz 500 000 Euro nicht über-
steigt.

Ein Ausbildungsplatz wird wie ein Dauerarbeitsplatz ge-
wertet. Arbeitsplätze, die mit Leiharbeitnehmerinnen und 
-arbeitnehmern besetzt werden, werden nicht als Dauer-
arbeitsplätze anerkannt.

7	 Die Tarifbindung muss zum Zeitpunkt der Antragstellung vorliegen und un-
abhängig von der Laufzeit der Tarifverträge über den Investitionszeitraum 
von drei Jahren und während des Überwachungszeitraums (Nummer 6.4 die-
ser Richtlinie) fortbestehen.

8	 Die tarifgleiche Bezahlung muss während des Überwachungszeitraums 
(Nummer 6.4 dieser Richtlinie) fortbestehen. 

9	 Der Ausgangswert der Gesamtbruttolohnsumme der zu fördernden Betriebs-
stätte ist anhand der Bruttoverdienste der letzten vier Quartale vor Antrag-
stellung zu ermitteln. Maßgebliche Lohnsumme ist die Summe der gezahlten 
Bruttoverdienste für die in der Betriebsstätte Beschäftigten. Mitglieder der 
Geschäftsführung und des Vorstandes zählen nicht zu diesen Beschäftigten. 
Zulagen, Zuschläge sowie Provisionen und Prämien werden mit einbezogen, 
soweit sie den Beschäftigten im Erhebungszeitraum gezahlt wurden und es 
sich nicht um einmalige Jahreszahlungen handelt. Sobald durch die Steige-
rung der Gesamtbruttolohnsumme eine der Höhe nach tarifgleiche Vergütung 
in der zu fördernden Betriebsstätte erreicht wird, gilt das Kriterium als erfüllt.

2.8.2	 Immaterielle Wirtschaftsgüter sind nur bis maximal 
50  Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben für das 
Vorhaben zuwendungsfähig.

2.8.3	 Bei Transformationsinvestitionen sind die gesamten In-
vestitionsausgaben des Vorhabens zuwendungsfähig, 
mit welchem der überwiegend betriebliche Bedarf an 
Energie aus erneuerbaren Quellen gedeckt wird, und 
zwar nach der Maßgabe von Nummer  2.4.3.3 des Ko-
ordinierungsrahmens und insbesondere nach Artikel 41 
Absatz 6 AGVO.

Ausgeschlossen von einer Zuwendung sind Maßnahmen, 
für die eine Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG 2023)10 in Anspruch genommen wird.11 

2.8.4	 Nicht zuwendungsfähig sind

-	 Investitionen, die der Reparatur- und/oder der Ersatz-
beschaffung dienen,

-	 Grundstücke,
-	 Tiere,
-	 Wasserfahrzeuge,
-	 Ausgaben, die während der Investition anfallen, aber  

zur Durchführung des gewöhnlichen Geschäfts-
betriebs nicht erforderlich sind (zum Beispiel Kunst-
gegenstände, Richtfeste),

-	 gezahlte Baukostenzuschüsse,
-	 Umsatzsteuer und auf Rechnungen ausgewiesene 

Skonti und Rabatte, unabhängig von ihrer Inan-
spruchnahme,

-	 Finanzierungen und Versicherungen,
-	 gebrauchte Wirtschaftsgüter, es sei denn, es handelt 

sich um Investitionen zum Erwerb der Vermögens-
werte einer Betriebsstätte, die geschlossen wurde 
oder ohne diesen Erwerb geschlossen worden wäre, 
oder das erwerbende Unternehmen ist ein kleines 
oder mittleres Unternehmen in der Gründungsphase,

-	 die Ausgaben zur Anschaffung beziehungsweise Her-
stellung von PKW, Kombifahrzeugen, LKW, Om-
nibussen, Luftfahrzeugen, Schiffen und Schienen-
fahrzeugen sowie sonstigen Fahrzeugen, die im Stra- 
ßenverkehr zugelassen sind und primär dem Transport 
dienen,

-	 Eigenleistungen und
-	 Lieferungen und Leistungen, die von verflochtenen 

Dritten erbracht werden.

2.8.5	 Eine Förderung von Baumaßnahmen, die im Rahmen 
von Miet- beziehungsweise Leasingverträgen durch das 
antragstellende Unternehmen genutzt werden sollen, ist 

10	 Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Februar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 33) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

11	 Der Nachweis über den Vergütungsverzicht kann erbracht werden, indem 
unter den Voraussetzungen des §  7 EEG zwischen der oder dem Antrag-
stellenden und dem Netzbetreiber eine Vereinbarung über den Verzicht auf 
die Vergütung des eingespeisten Stroms oder eine Vereinbarung über den 
Verzicht auf den Zahlungsanspruch nach § 19 EEG geschlossen wird. Der er-
zeugte Strom kann dann ohne Vergütung gemäß § 21a EEG direkt vermarktet 
werden. Alternativ kann die erzeugte Energie vollumfänglich für den betrieb-
lichen Eigenbedarf eingesetzt werden. 
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rücksichtigung von Sonderabschreibungen - um min-
destens 25 Prozent übersteigt

oder

-	 die Zahl der in der Betriebsstätte bestehenden Dauer-
arbeitsplätze um mindestens 5 Prozent erhöht wird.

Darüber hinaus müssen die zuwendungsfähigen Aus-
gaben bei der Förderung von Investitionen in C-Förder-
gebieten für die Diversifizierung der Produktion einer 
bestehenden Betriebsstätte mindestens 200 Prozent über 
dem Buchwert liegen, der in dem Geschäftsjahr vor 
Beginn der Arbeiten für die wiederverwendeten Ver-
mögenswerte verbucht wurde.

4.3	 Ein angemessener beihilfefreier Eigenbeitrag des In-
vestors oder der Investorin am Investitionsvorhaben 
(mindestens 25  Prozent der zuwendungsfähigen Aus-
gaben) ist Voraussetzung für eine Förderung.

4.4	 Tourismus

4.4.1	 Gefördert werden touristische Vorhaben im Sinne der 
Tourismusstrategie Brandenburg12. Das sind Vorhaben:

a)	 im Bereich Rad-, Wasser- und Wandertourismus,
b)	 in staatlich anerkannten Kur- und Erholungsorten 

(siehe Anlage 4),
c)	 mit innovativen Inhalten,
d)	 zur Ergänzung bereits vorhandener touristischer Be-

triebe und Produkte oder
e)	 Vorhaben, die zur Saisonverlängerung beitragen.

Herausragende Qualitätsangebote einschließlich der 
Barrierefreiheit gehören zu den vorrangigen Zielen im 
Brandenburger Tourismus. Vor diesem Hintergrund 
müssen alle Zuwendungsempfangenden für das jewei-
lige Vorhaben den Nachweis der Barrierefreiheit sowie 
des Qualitätssiegels ServiceQ Deutschland (mindes-
tens Stufe I) erbringen. Der Nachweis der Barrierefrei-
heit erfolgt durch den Eintrag in das brandenburgische 
Informationssystem „Brandenburg für alle“ bei der 
Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH (TMB)13.

Die Zuwendungsempfangenden müssen bei Vorhaben 
gemäß den zuvor genannten Buchstaben b bis e zu-
dem mindestens eine der nachfolgend genannten Zerti-
fizierungen erfüllen und nachweisen:

1.	 „Brandenburger Umweltsiegel“,
2.	 „DEHOGA Umweltcheck“,
3.	 „Eco-Management and Audit Scheme“ (EMAS),
4.	 „TourCert-Siegel für nachhaltigen Tourismus“,
5.	 „Eco-Camping“,

12	 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg, 
Referat Tourismus, und TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH, 
Tourismusstrategie Brandenburg, Potsdam 2023, in: 

	 https://tourismusnetzwerk-brandenburg.de/sites/default/files/medien/dokumente/ 
07_06_2023_broschur_mwae_tourismusstrategie.pdf.

13	 Oder einem vergleichbaren Informationssystem.

nur möglich, wenn zwischen Investor oder Investorin 
und Nutzer oder Nutzerin eine gesellschaftsrechtliche Be-
ziehung nach Nummer 2.2.2 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Ko-
ordinierungsrahmens (Mitunternehmerschaft, Organschaft 
oder Betriebsaufspaltung) besteht und ein gemeinsames 
Interesse an der Erreichung des Zuwendungszwecks nach-
weisbar ist.

3	 Zuwendungsempfangende

Zuwendungsempfangende sind Unternehmen der ge- 
werblichen Wirtschaft.

4	 Zuwendungsvoraussetzungen

4.1	 Einen bedeutenden Beitrag zur Erreichung der in Num- 
mer  1.1 genannten Hauptziele (Arbeitsplatzziel, Aus-
gleichsziel oder Transformationsziel) leisten Investi- 
tionsvorhaben durch ihre regionalwirtschaftlichen Effek-
te, wenn:

a)	 der jahresdurchschnittliche Investitionsbetrag die in 
den letzten drei Jahren durchschnittlich verdienten 
Abschreibungen - ohne Berücksichtigung von Son- 
derabschreibungen - um mindestens 50 Prozent über-
steigt oder

b)	 die Zahl der bei Antragstellung in den Betriebsstätten 
des zu fördernden Unternehmens in der Gemeinde 
bestehenden Dauerarbeitsplätze um mindestens 
10 Prozent erhöht wird.

Bei Errichtungen einer neuen Betriebsstätte und Über-
nahmen gelten diese Voraussetzungen als erfüllt.

Darüber hinaus müssen die zuwendungsfähigen Aus-
gaben bei der Förderung von Investitionen in C-Förder-
gebieten für die Diversifizierung der Produktion einer 
bestehenden Betriebsstätte mindestens 200 Prozent über 
dem Buchwert liegen, der in dem Geschäftsjahr vor 
Beginn der Arbeiten für die wiederverwendeten Ver-
mögenswerte verbucht wurde.

4.2	 Vorhaben zur Durchführung einer

-	 Produktions- und Dienstleistungsinvestition in ei- 
ner Betriebsstätte, in der zum Zeitpunkt der An-
tragstellung bei KMU die jahresdurchschnittlichen 
Gesamtaufwendungen und bei Großunternehmen 
die internen Aufwendungen für Forschung und Ent-
wicklung im Durchschnitt der letzten drei Jahre im 
Verhältnis zu ihrem Umsatz über dem branchen-
bezogenen Durchschnitt lagen,

oder

-	 Transformationsinvestition im Sinne von Num-
mer 2.3

sind bereits dann zuwendungsfähig, wenn entweder

-	 der Investitionsbetrag die durchschnittlich verdien- 
ten Abschreibungen der letzten drei Jahre - ohne Be-
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6.	 „Viabono“
7.	 oder eine gleichwertige Zertifizierung zu den Zerti-

fizierungen 1 bis 6.

Die Zuwendungsempfangenden müssen bei Vorhaben im 
Bereich

-	 Radtourismus die ADFC-Zertifizierung „Bett+Bike“ 
erhalten haben.

-	 Wassertourismus in das Informationssystem „Gelbe 
Welle“ aufgenommen sein.

-	 Wandertourismus als „Qualitätsgastgeber Wander-
bares Deutschland“ zertifiziert sein.

4.4.2	 Ein touristisches Investitionsvorhaben zur Erhöhung und 
Schaffung von Bettenkapazitäten kann gefördert wer-
den, wenn mindestens zehn Betten aufgeteilt auf drei 
Einheiten geschaffen werden. Abweichend davon sind 
touristische Vorhaben zur Erhöhung und Schaffung von 
Bettenkapazitäten zuwendungsfähig, wenn sie als zu-
sätzliche Investition in bestehenden Gasthöfen und Gast-
häusern erfolgen.

4.4.3	 Die Zertifizierungen gemäß Nummer  4.4.1 müssen für 
die Dauer der Überwachungszeit nach Nummer 6.4 auf-
recht erhalten bleiben.

5	 Art und Umfang der Zuwendung

5.1	 Die Zuwendung wird zur Projektförderung als An-
teilfinanzierung in Form des Zuschusses zu den zu-
wendungsfähigen Sachausgaben gewährt.

5.2	 Sonstige Fördermittel sind auf den für das jeweilige In-
vestitionsvorhaben geltenden Fördersatz anzurechnen.

5.3	 In den D-Fördergebieten14, 15 (siehe Anlage 6) gilt nach 
Artikel 17 Absatz 6 AGVO ein Höchstfördersatz

-	 von 10 Prozent für mittlere Unternehmen beziehungs-
weise

-	 von 20 Prozent für kleine Unternehmen.

5.4	 In den C-Fördergebieten erfolgt grundsätzlich eine Basis-
förderung in Höhe von 10 Prozent. Die Förderung kann 
bis zu einem Höchstsatz von 15 Prozent erfolgen.16 Der 
Höchstfördersatz wird bei Errichtungen, Übernahmen und 
Investitionsvorhaben nach Nummer 4.1 Buchstabe b ge-
währt oder, wenn drei der folgenden Struktureffekte erfüllt 
sind, davon mindestens einer aus jeder Kriterien-Gruppe:

14	 Grundlage für Investitionsbeihilfen für KMU in D-Fördergebieten ist Arti-
kel 17 AGVO. Zu beachten ist der Schwellenwert gemäß Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe c AGVO in Höhe von 8,25 Millionen Euro pro Unternehmen und 
Investitionsvorhaben.

15	 Die Einzelnotifizierungspflicht, die sich aus Artikel 4 Absatz 1 AGVO ergibt, 
und die Aufbewahrungspflicht von zehn Jahren gemäß Artikel 12 AGVO sind 
zu beachten.

16	 In den kreisfreien Städten Frankfurt (Oder) und Cottbus sowie im Landkreis 
Spree-Neiße wird dazu ein zu Nummer  5.6 dieser Richtlinie zusätzlicher 
Grenzzuschlag in Höhe von 5 Prozent gewährt, sofern die Bedingungen aus 
Nummer 5.4 für eine Anhebung des Basisfördersatzes erfüllt werden.

Kriterien-Gruppe Gute Arbeit; Qualifikation:

-	 Verhältnis der durch das Vorhaben geschaffenen und 
gesicherten Ausbildungsplätze zur Gesamtzahl der 
durch das Vorhaben geschaffenen und gesicherten 
Dauerarbeitsplätze ist:

a)	 höher als 5 Prozent,
b)	 höher als 4  Prozent bei Inanspruchnahme von 

Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit im Be-
reich der Berufsvorbereitung und -ausbildung,17 

c)	 höher als 4 Prozent bei hoher betrieblicher Aus-
bildungsqualität18.

-	 Bindung an einen Flächen- oder Branchentarifver-
trag mit einer tariffähigen Gewerkschaft oder tarif-
gleiche Bezahlung, 

-	 Vorliegen eines Konzepts zur Weiterqualifizierung 
von Beschäftigten, welches vom Betriebsrat oder der 
Gewerkschaft bestätigt wurde. Sofern das nicht mög-
lich ist, kann die Bestätigung durch die Personalver-
antwortliche oder den Personalverantwortlichen des 
Unternehmens erbracht werden.19

Kriterien-Gruppe Regionales, Innovation, Umwelt:

-	 Vorhaben steht im Standortwettbewerb,
-	 Vorhaben in einem Regionalen Wachstumskern, 

touristische Vorhaben auch in einem Kur- oder Er-
holungsort (siehe Anlage 4),

-	 Investitionsvorhaben in Betriebsstätten, in denen 
zum Zeitpunkt der Antragstellung bei KMU die 
jahresdurchschnittlichen Gesamtaufwendungen und 
bei Großunternehmen die internen Aufwendungen 
für Forschung und Entwicklung im Durchschnitt 
der letzten drei Jahre im Verhältnis zu ihrem Um-
satz über dem branchenbezogenen Durchschnitt 
lagen; bei kleinen Unternehmen auch Teilnahme an 
einem vom Land, Bund oder von der EU geförderten 
FuEuI-Projekt,

-	 Zertifizierung nach EMAS, ISO 14001 oder ISO 
50001 beziehungsweise bei KMU auch DIN 16247 
oder Brandenburger Umweltsiegel erfolgt bezie- 
hungsweise geplant.

-	 Das Unternehmen befindet sich zum Zeitpunkt der 
Bewilligung in der Gründungsphase20.

Die Struktureffekte müssen für die Dauer der Über-
wachungszeit (nach Nummer 6.4) erfüllt bleiben, soweit 
dies ihrem Wesen entspricht.

17	 Unter anderem Einstiegsqualifizierung, assistierte Ausbildung.
18	 Verbundausbildung beziehungsweise überbetriebliche Lehrlingsunterwei- 

sung im Handwerk oder Übernahmequote in unbefristete Beschäftigungsver-
hältnisse von mindestens 70 Prozent.

19	 Sofern im Unternehmen zum Zeitpunkt der Antragstellung noch kein be-
stätigtes Weiterbildungskonzept für die Betriebsstätte vorliegt, wird eine 
Beratung bei der WFBB zur Erstellung eines betrieblichen Weiterbildungs-
konzepts beauflagt. 

20	 Gründungsphase eines Unternehmens ist ein Zeitraum von 60 Monaten ab 
erstmaliger Anmeldung des Gewerbebetriebes. Als neu gegründet gelten 
Unternehmen, die erstmalig einen Gewerbebetrieb anmelden und nicht im 
Mehrheitsbesitz eines oder mehrerer selbstständiger Unternehmer, Unter-
nehmerinnen oder bestehender Unternehmen stehen.
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6	 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1	 Das zuwendungsempfangende Unternehmen hat die ge-
währte Zuwendung für das Investitionsvorhaben zu ver-
wenden. Eine solche Verwendung liegt regelmäßig nur 
dann vor, wenn das Investitionsvorhaben bis zum Ende 
des im Zuwendungsbescheid bestimmten Investitions-
zeitraums verwirklicht und die geförderte Betriebsstätte 
betrieben wird (Zuwendungszweck).

6.2	 Investitionszuschüsse werden grundsätzlich nur für In-
vestitionsvorhaben gewährt, die spätestens sechs Monate 
nach Bestandskraft des Bewilligungsbescheides begonnen 
und innerhalb von 36 Monaten durchgeführt werden.

6.3	 Die geförderten Wirtschaftsgüter unterliegen mindes-
tens fünf Jahre der Zweckbindung und müssen in der 
geförderten Betriebsstätte verbleiben, es sei denn, sie 
werden durch gleich- oder höherwertige Wirtschafts-
güter ersetzt (Zweckbindungs- und Verbleibefrist). Diese 
Frist beginnt am Ende des im Zuwendungsbescheid be-
stimmten Investitionszeitraums.

Wird ein Wirtschaftsgut seiner Natur nach regelmäßig 
außerhalb der Betriebsstätte eingesetzt, dann ist es nur 
zuwendungsfähig, wenn es ausschließlich im Förder-
gebiet eingesetzt wird.

Die Zweckbindungs- und Verbleibefrist im Beher- 
bergungsgewerbe beträgt zehn Jahre.

6.4	 Die geförderten neuen beziehungsweise gesicherten 
Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze müssen mindestens 
fünf Jahre nach Abschluss des Investitionsvorhabens tat-
sächlich besetzt sein oder zumindest auf dem Arbeits-
markt dauerhaft angeboten werden (Überwachungszeit). 
Diese Überwachungszeit gilt auch für die weiteren Auf-
lagen wie die Einhaltung der dauerhaften Struktureffekte 
oder der Qualitätskriterien bei touristischen Vorhaben.

6.5	 Besicherung, Haftung

Im Zuwendungsbescheid ist die Sicherung der zweck-
entsprechenden Verwendung oder eines etwaigen Er-
stattungsanspruchs zu regeln.

Die Zuwendungen sind grundsätzlich durch eine Bürg-
schaft der Gesellschafter und Gesellschafterinnen, ab 
einer Beteiligung (selbst beziehungsweise einschließlich 
verflochtener Unternehmen) von mindestens 25 Prozent 
am Gesellschaftskapital oder 25  Prozent der Stimm-
rechte entsprechend ihrer prozentualen Beteiligung, 
durch Bankbürgschaft oder durch Bürgschaften Dritter 
zu besichern. Die Bürgschaft ist bei natürlichen Personen 
begrenzt auf die Höhe von zwei Bruttojahreseinkommen 
des betreffenden Gesellschafters beziehungsweise der 
betreffenden Gesellschafterin. Sind die Gesellschafter 
und die Gesellschafterinnen ihrerseits beschränkt haften-
de juristische Personen, kann die Bürgschaft auch von 
deren Gesellschaftern und Gesellschafterinnen verlangt 
werden.

Werden zu Produktions- und Dienstleistungsinvestitionen 
keine Zuschläge nach Nummer 5.6 oder Nummer 5.7 ge-
währt, beträgt der Fördersatz 15 Prozent.

5.5	 Für Transformationsinvestitionen kann ein Fördersatz in 
Höhe von 45 Prozent gemäß Artikel 41 Absatz 7 Buch-
stabe a AGVO gewährt werden.

5.6	 Auf den Fördersatz nach den Nummern 5.4 und 5.5 kann 
ein Zuschlag gewährt werden

-	 von 10  Prozent für mittlere Unternehmen bezie- 
hungsweise

-	 von 20 Prozent für kleine Unternehmen.21

5.7	 In den an Polen angrenzenden C-Fördergebieten (siehe 
Anlage  6) kann bei Produktions- und Dienstleistungs-
investitionen ein weiterer Zuschlag in Höhe von 10 Pro-
zent gewährt werden.22

5.8	 Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Entscheidung 
über die Bewilligung mehr als 30  Prozent Leiharbeit-
nehmerinnen und -arbeitnehmer in der Betriebsstätte 
beschäftigen, erhalten keine Förderung. Bei Unter-
nehmen, die mehr als 10 Prozent Leiharbeitnehmerinnen 
und -arbeitnehmer in der Betriebsstätte beschäftigen, 
wird die Förderung halbiert. Dies gilt nicht bei der Er-
richtung einer neuen Betriebsstätte. Sachgrundlos be-
fristete Arbeitsverhältnisse im Sinne von § 14 Absatz 2 
des Teilzeit- und Befristungsgesetzes werden Leiharbeit-
nehmerinnen und -arbeitnehmern gleichgestellt. Dies gilt 
nicht für Saisonarbeitsplätze im Sinne von Nummer 2.1.4 
Absatz 6 des Koordinierungsrahmens.

5.9	 Für ein Investitionsvorhaben in eine Produktions-/Dienst-
leistungsinvestition in einem C-Fördergebiet (siehe An-
lage 5) mit zuwendungsfähigen Ausgaben über 55 Mil-
lionen  Euro gilt ein herabgesetzter Beihilfehöchstsatz, 
über welchen die insgesamt gewährte Beihilfe nicht 
hinausgehen darf.23

5.10	 Das Investitionsvorhaben muss einzeln bei der Euro-
päischen Kommission angemeldet werden, sofern die 
Bedingungen nach Nummer  2.5.8 des Koordinierungs-
rahmens erfüllt sind.

21	 Definition KMU siehe Fußnote 5; bei großen Investitionsvorhaben gemäß 
Artikel 2 Nummer 52 AGVO (> 55 Millionen Euro) können keine KMU-Zu-
schläge gewährt werden.

22	 Wenn ein C-Fördergebiet an ein A-Fördergebiet angrenzt, darf die für die an 
das A-Fördergebiet angrenzenden NUTS-3-Regionen oder Teile von NUTS-
3-Regionen in dem betreffenden C-Fördergebiet zulässige Beihilfehöchst- 
intensität bei Bedarf angehoben werden, solange die Differenz zwischen den 
Beihilfeintensitäten der beiden Gebiete nicht mehr als 15 Prozentpunkte be-
trägt (vergleiche Randnummer 184 der Regionalleitlinien).

23	 Nach Artikel 14 Absatz 12 AGVO darf bei großen Investitionsvorhaben mit 
beihilfefähigen Ausgaben bis zu 110 Millionen Euro die Beihilfe nicht über 
den angepassten Beihilfehöchstsatz hinausgehen, der nach dem in Artikel 2 
Nummer 20 AGVO definierten Mechanismus berechnet wird. Bei Vorhaben 
mit zuwendungsfähigen Ausgaben über 110 Millionen Euro errechnet sich 
der angepasste Beihilfehöchstbetrag nach Randnummer 19 Nummer 3 in Ver-
bindung mit Randnummer 90 der Regionalleitlinien.
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Arbeit, Energie und Klimaschutz ein besonderes Landes-
interesse feststellt.

7.5	 Die Bewilligungsbehörde bezieht fachliche Stellung-
nahmen insbesondere der Industrie- und Handelskam- 
mern beziehungsweise der Handwerkskammern des 
Landes sowie bedarfsgemäß anderer fachlicher Einrich- 
tungen ein. Ein Landesförderausschuss (LFA) berät die 
Bewilligungsbehörde vor der Förderentscheidung. Die 
erforderlichen Angaben und Unterlagen müssen der Be-
willigungsbehörde so rechtzeitig vor dem Termin des 
LFA vollständig vorliegen, dass eine rechtzeitige Vor-
bereitung sichergestellt werden kann.

7.6	 Öffentliche Finanzierungshilfen, die dem antragstellenden 
Unternehmen in früheren Jahren gewährt wurden, und 
insbesondere die damit zusammenhängenden Ergebnisse 
der Verwendungsnachweisprüfungen sind bei der Ent-
scheidung über die Anträge zu berücksichtigen.

7.7	 Die Bewilligungsbehörde überwacht die ordnungsge- 
mäße und zweckentsprechende Verwendung der Mittel. 
Sie teilt dem zuwendungsempfangenden Unternehmen 
auch die Höhe der ihm im Rahmen der Gemeinschafts-
aufgabe zufließenden Bundesmittel in geeigneter Weise 
mit.

7.8	 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung 
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rück-
forderung der gewährten Zuwendung gelten die VV zu 
§§  23, 44 LHO, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie 
Abweichungen zugelassen worden sind.

7.9	 Abweichend von den VV zu § 44 LHO wird bestimmt:

a)	 Zuwendungs(teil)beträge dürfen nur unter Vor-
lage von Nachweisen über die im Rahmen des Zu-
wendungszwecks tatsächlich getätigten Ausgaben 
ausgezahlt werden.

b)	 Der erste Zuwendungsteilbetrag kann grundsätzlich 
erst nach Vorlage des Nachweises über die Beratung 
zu Guter Arbeit nach Nummer 1.1 ausgezahlt werden.

c)	 Ein letzter Teilbetrag von 5  Prozent der Gesamt-
zuwendung darf darüber hinaus erst ausgezahlt 
werden, wenn das zuwendungsempfangende Unter-
nehmen den Verwendungsnachweis gemäß Num-
mer  6 der Allgemeinen Nebenbestimmungen für 
Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) 
vollständig und in prüffähiger Form vorgelegt hat.

d)	 Die Vorschriften der Nummer  3 ANBest-P - „Ver-
gabe von Aufträgen“ - finden bei Investitionsvor-
haben, die aus der Gemeinschaftsaufgabe gefördert 
werden, keine Anwendung. Sofern eine öffentliche 
Ausschreibung durchgeführt wird, sollte diese über 
die zentrale Datenverarbeitungserfassung („Vergabe-
marktplatz Brandenburg“) veröffentlicht werden. Es 
gilt der Grundsatz einer wirtschaftlichen und spar-
samen Mittelverwendung.

Von einer Bürgschaftsübernahme kann nach Lage des 
jeweiligen Einzelfalles abgesehen werden, wenn sie in 
Bezug auf Art, Zweck und Höhe der Zuwendung un-
verhältnismäßig ist. Dies gilt insbesondere, wenn das 
wirtschaftliche Eigenkapital der Gesellschaft mindes-
tens der Zuwendungshöhe einschließlich der bereits ge-
währten Fördermittel, für die noch eine Bindefrist läuft, 
entspricht sowie bei Zuwendungen bis 250 000 Euro bei 
KMU oder einem Haftungsanspruch unter 100 000 Euro 
beim einzelnen Gesellschafter oder bei der einzelnen Ge-
sellschafterin.

6.6	 Antragstellenden, die einer Rückforderung einer Beihilfe 
nicht Folge geleistet haben, kann erst eine Förderung ge-
währt werden, wenn der Rückforderungsbetrag zurück-
gezahlt worden ist.

7	 Verfahren

7.1	 Bewilligungsbehörde ist die Investitionsbank des Landes 
Brandenburg (ILB). Der Antrag auf Gewährung von In-
vestitionszuschüssen ist bei der ILB vor Beginn des In-
vestitionsvorhabens unter Verwendung des von ihr vor-
gegebenen Vordrucks zu stellen. Der Antrag kann noch 
im jeweils laufenden Haushaltsjahr nur geprüft werden, 
wenn alle erforderlichen Unterlagen vollständig am 
30. September bei der ILB vorliegen.

7.2	 Mit dem Vorhaben darf mit Antragstellung (Posteingang 
bei der Bewilligungsbehörde) begonnen werden. Der 
Beginn mit der Durchführung des Vorhabens mit Antrag-
stellung und vor Bewilligung erfolgt auf eigenes Risiko. 
Ein Rechtsanspruch auf eine Zuwendung kann daraus 
nicht abgeleitet werden.

Beginn des Investitionsvorhabens ist grundsätzlich der 
Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lie-
ferungs- und Leistungsvertrages. Bei Baumaßnahmen 
gelten Planung (Leistungsphase I bis höchstens VI der 
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)24 und 
Bodenuntersuchung nicht als Beginn des Investitions-
vorhabens. Der Grunderwerb ist nicht als Beginn des 
Vorhabens anzusehen.

Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen wird die zu-
ständige staatliche Bauverwaltung vor der Bewilligung 
beteiligt (baufachliche Prüfung), wenn die vorgesehene 
Zuwendung den Betrag von 1 000 000  Euro und der 
Fördersatz 30 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben 
übersteigt.

7.3	 Maßgeblich für die Beurteilung eines Vorhabens (Sach- 
und Rechtslage) ist der Zeitpunkt der Entscheidung über 
die Bewilligung der GRW-Förderung.

7.4	 In begründeten Ausnahmefällen kann nach Einzel-
prüfung von den Regelungen dieser Richtlinie im Rah-
men der Regelungen des Koordinierungsrahmens ab-
gewichen werden, wenn das Ministerium für Wirtschaft, 

24	 Honorarordnung für Architekten und Ingenieure vom 10. Juli 2013 (BGBl. I 
S. 2276) in der jeweils geltenden Fassung.
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e)	 Der Zwischennachweis erfolgt abweichend von 
Nummer 6.1 Satz 2 in Verbindung mit Nummer 6.3 
ANBest-P durch Vorlage eines Sachberichts und 
einer Belegliste mit einer Steuerberater-/Wirtschafts-
prüferbestätigung zu jeder Mittelanforderung. Die 
oder der Zuwendungsempfangende hat zudem zu 
jeder Mittelanforderung eine Hausbankbestätigung 
über die Sicherung der Gesamtfinanzierung und das 
Vorliegen der Bonität einzureichen.

7.10	 Die subventionserheblichen Tatsachen im Sinne von 
§ 264 des Strafgesetzbuches sind im Antrag bezeichnet.

7.11	 Informationen über jede Einzelbeihilfe nach der AGVO25 
von über 100 000 Euro werden im Transparenzmodul der 
EU-Kommission26 veröffentlicht. Im Falle notifizierter 

25	 Siehe Anhang III der AGVO.
26	 https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?Ianq=de.

Einzelbeihilfen von mehr als 100 000 Euro werden die 
Informationen27 über diese Beihilfe gemäß Randnummer 
136 der Regionalleitlinien ebenfalls im Transparenz-
modul der EU-Kommission28 veröffentlicht.

8	 Geltungsdauer

Diese Richtlinie tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. Sie tritt 
mit Ablauf des 31. Dezember 2026 außer Kraft.

9	 Schlussbestimmungen

Diese Richtlinie findet Anwendung auf Anträge, die 
während ihrer Laufzeit gestellt und beschieden werden. 
Sie findet ferner Anwendung auf GRW-G-Anträge, die 
bereits vor Inkrafttreten gestellt, aber noch nicht be-
schieden worden sind.

27	 Siehe Anhang VIII der Regionalleitlinien.
28	 https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?Ianq=de.

Anlage 1

Positivliste

Lfd. Nr. WZ 200829 
Abteilung

WZ 2008 Bezeichnung

1 10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln (außer 10.1, 10.71 und 10.2)
2 11 Getränkeherstellung
3 13 Herstellung von Textilien
4 14 Herstellung von Bekleidung
5 15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen
6 16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel)
7 17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus
8 20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen
9 21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen
10 22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren
11 23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden
12 24 Metallerzeugung und -bearbeitung, soweit nicht nach Artikel 13 Buchstabe a in Verbindung mit Artikel 2 

Nummer 43 AGVO ausgeschlossen
13 25 Herstellung von Metallerzeugnissen (außer 25.4)
14 26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen
15 27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen
16 28 Maschinenbau
17 29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen
18 30 Sonstiger Fahrzeugbau (außer 30.4), soweit nicht als Schiffbau nach Artikel 13 Buchstabe a AGVO ausgeschlossen
19 31 Herstellung von Möbeln
20 32 Herstellung von sonstigen Waren
21 38.3 Rückgewinnung
22 39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung
23 55 Beherbergung
24 58.2 Verlegen von Software
25 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie
26 63 Informationsdienstleistungen

29	 Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008. Die WZ-2008-Klassifikation ist die deutsche Bezeichnung für die in Fußnote 3 genannte NACE-Revision 2.
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Lfd. Nr. WZ 200829 
Abteilung

WZ 2008 Bezeichnung

27 72 Forschung und Entwicklung, wenn überwiegend FuE-Leistungen für die Wirtschaft erbracht werden
28 93.29 Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und der Erholung a. n. g., soweit sie überwiegend dem 

Tourismus zugutekommen und saisonverlängernd wirken

Anlage 2

Bedingte Positivliste

Lfd. Nr. WZ 2008  
Abteilung

WZ 2008 Bezeichnung

1 18 Herstellung von Druckerzeugnissen
2 33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen
3 46 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) (außer 46.1 und 46.38.1)
4 52.29.9 Erbringung von Dienstleistungen für den Verkehr a. n. g./anderweitig nicht genannt
5 59 Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Tonstudios und Verlegen von Musik 

(außer 59.14)
6 70.1 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
7 71.12, 71.2 Gewerbliche Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung 
8 73.2 Marktforschung

Anlage 3

Ausschlüsse nach Nummer 2.6 der Richtlinie30

Ausgeschlossene Bereiche:

Lfd. Nr. WZ 2008
Abschnitt

WZ 2008
Abteilung

WZ 2008 Bezeichnung

1 A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Aquakultur
2 B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
3 C 10.11,10.12 Schlachtereien
4 C 10.2 Fischverarbeitung
5 C 20.59 Anlagen zur Herstellung von Biodiesel und Bioethanol
6 C 24 Eisen- und Stahlindustrie31

7 C 25.4, 30.4 Herstellung von Waffen, Munition und militärischen Kampffahrzeugen
8 D Energieversorgung
9 E Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung (außer 38.3 und 39)
10 F Baugewerbe
11 G 45 Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 
12 G 46.1 Handelsvermittlung
13 G 46.38.1 Großhandel mit Fisch und Fischerzeugnissen
14 G 47 Einzelhandel (außer 47.91)
15 H Verkehr32 und Lagerei (außer 52.29.9)
16 I 56.2 Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
17 I 56.3 Ausschank von Getränken (Bars und Diskotheken)
18 J 59.14 Kinos
19 J 63.11 Rechenzentren, Datacenter
20 K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
21 L Grundstücks- und Wohnungswesen
22 M 70.22 Unternehmensberatung (außer technische Unternehmensberatung)

29	 Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008. Die WZ-2008-Klassifikation ist die deutsche Bezeichnung für die in Fußnote 3 genannte NACE-Revision 2.
30	 Siehe auch Nummer 2.7 des Koordinierungsrahmens.
31	 Siehe Artikel 2 Nummer 43 AGVO.
32	 Vergleiche auch Artikel 13 Buchstabe b in Verbindung mit Artikel 2 Nummer 45 AGVO. 
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Lfd. Nr. WZ 2008
Abschnitt

WZ 2008
Abteilung

WZ 2008 Bezeichnung

23 M 71.12 freiberufliche Ingenieurbüros
24 M 71.11 Architekturbüros
25 M 73.1 Werbeagenturen, Werbeleistungen für die gewerbliche Wirtschaft
26 N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen
27 O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung 
28 P Erziehung und Unterricht
29 Q Gesundheits- und Sozialwesen
30 R Kunst, Unterhaltung und Erholung (außer 93.29)
31 S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen
32 T Private Haushalte mit Hauspersonal, Herstellung von Waren und Erbringung von Dienst-

leistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt
33 U Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 

Anlage 4

Regionale Wachstumskerne

-	 Brandenburg an der Havel
-	 Cottbus
-	 Eberswalde
-	 Finsterwalde/Großräschen/Lauchhammer/Schwarzheide/

Senftenberg („Westlausitz“)
-	 Frankfurt (Oder)
-	 Eisenhüttenstadt
-	 Fürstenwalde/Spree
-	 Königs Wusterhausen/Wildau/Schönefeld („Schönefelder 

Kreuz“)
-	 Luckenwalde
-	 Ludwigsfelde
-	 Neuruppin
-	 Oranienburg/Hennigsdorf/Velten
-	 Perleberg/Wittenberge/Karstädt
-	 Potsdam
-	 Schwedt/Oder
-	 Spremberg

Kur- und Erholungsorte 

-	 Bad Saarow
-	 Bad Liebenwerda
-	 Bad Freienwalde
-	 Bad Wilsnack
-	 Bad Belzig
-	 Buckow
-	 Templin
-	 Burg/Spreewald 
-	 Angermünde, OT Altkünkendorf, OT Angermünde,  

OT Wolletz
-	 Fürstenberg, OT Himmelpfort
-	 Lübben/Spreewald
-	 Lübbenau/Spreewald
-	 Lindow/Mark
-	 Lychen
-	 Müllrose
-	 Neuzelle, OT Neuzelle
-	 Rheinsberg, OT Rheinsberg, OT Flecken Zechlin,  

OT Kleinzerlang 

-	 Senftenberg
-	 Schwielochsee, OT Goyatz
-	 Schwielowsee
-	 Stechlin, OT Neuglobsow
-	 Waldsieversdorf
-	 Wendisch Rietz
-	 Werder (Havel)

Anlage 5

Fördergebiete nach Landkreisen/kreisfreien Städten

C-Gebiet:

-	 Prignitz
-	 Ostprignitz-Ruppin
-	 Uckermark
-	 Havelland (außer die Gemeinde Falkensee)
-	 Märkisch-Oderland
-	 Oder-Spree
-	 Spree-Neiße
-	 Oberspreewald-Lausitz
-	 Elbe-Elster
-	 Kreisfreie Städte Cottbus, Frankfurt (Oder), Brandenburg 

an der Havel

D-Gebiet:

-	 Gemeinde Falkensee
-	 Oberhavel
-	 Barnim
-	 Dahme-Spreewald
-	 Teltow-Fläming
-	 Potsdam
-	 Potsdam-Mittelmark

Grenzregion:

-	 Uckermark
-	 Märkisch-Oderland
-	 Oder-Spree
-	 Spree-Neiße
-	 Kreisfreie Städte Cottbus, Frankfurt (Oder)
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Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft,  
Arbeit, Energie und Klimaschutz  

zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft  
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe  

„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“  
- GRW - (GRW-G) - Wachstumsprogramm 
für kleine Unternehmen - Kleine Richtlinie

Vom 23. Dezember 2025

1	 Grundlagen, Zuwendungszweck

1.1	 Das Land Brandenburg gewährt

-	 auf der Grundlage des Gesetzes über die Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ vom 6.  Oktober 1969 (BGBl.  I 
S. 1861), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
13. April 2021 (BGBl. I S. 770) geändert worden ist,

-	 im Rahmen des auf dieser Grundlage ergangenen 
Koordinierungsrahmens der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 
ab 1.  Januar 2024 in Verbindung mit Nummer  1.2 
Absatz 3 des GRW-Koordinierungsrahmens ab 1. Ja-
nuar 2026 (im Folgenden Koordinierungsrahmen ge-
nannt),

-	 nach den Regelungen des Gemeinschaftsrechts der 
Europäischen Union (EU),

-	 aufgrund der §§ 23, 44 der Landeshaushaltsordnung 
(LHO) und der dazu ergangenen Verwaltungsvor-
schriften (VV) in der jeweils geltenden Fassung 
sowie

-	 nach Maßgabe dieser Richtlinie

Zuwendungen für Investitionsvorhaben der gewerbli- 
chen Wirtschaft einschließlich des Tourismusgewerbes, 
durch die folgende Hauptziele umgesetzt werden:

a)	 Beschäftigung und Einkommen durch neue und vor-
handene Arbeitsplätze schaffen und sichern (Arbeits-
platzziel) oder

b)	 Standortnachteile ausgleichen, und zwar durch die 
Stärkung der Wettbewerbs- und Anpassungsfähigkeit 
der Wirtschaft (Ausgleichsziel).

Mit den Zuwendungen sollen Investitionsanreize zur 
Schaffung und zum Erhalt von Dauerarbeitsplätzen und 
zur Förderung von Innovationen gegeben werden. Die 
Investitionsvorhaben sollen zur Verbesserung der Ein-
kommenssituation und zur Stärkung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur beitragen. Wichtige Zielindikatoren sind 
daher die Anzahl der neu geschaffenen Dauerarbeits-
plätze, die Anzahl der gesicherten Dauerarbeitsplätze 
sowie das realisierte Investitionsvolumen.

Die Zuwendungen sollen günstige Rahmenbedingungen 
für zukunftsfähige und gute Arbeitsplätze schaffen. An-
tragstellende müssen sich daher obligatorisch zum Be-
ginn der Investitionsphase bei der Wirtschaftsförderung 
Land Brandenburg GmbH (WFBB), gegebenenfalls un- 
ter Beteiligung der berufsständischen Körperschaften 

(Kammern), zu Fragen Guter Arbeit (wie Qualifikation 
und Weiterbildung beziehungsweise Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie) informieren und beraten lassen.

1.2	 Ein Rechtsanspruch auf eine Förderung nach dieser 
Richtlinie (GRW-Mittel) besteht nicht. Die Bewilligungs-
behörde entscheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Er-
messens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

1.3	 Die GRW-Mittel sind zusätzliche Hilfen. Sie sind deshalb 
nicht dazu vorzusehen, andere öffentliche Finanzierungs-
möglichkeiten ohne regionale Zielsetzung zu ersetzen 
(Subsidiaritätsgrundsatz).

Dementsprechend sind insbesondere Fördermittel aus 
der Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Klimaschutz zur Förderung von Unter-
nehmen im Lausitzer Revier1 im Land Brandenburg in 
der EU-Förderperiode 2021-2027 (JTF-Unternehmens-
förderung) vom 11. August 2023 (ABl. S.  910) in der 
jeweils geltenden Fassung vorrangig zu beantragen und 
einzusetzen.

1.4	 Für die nach der Verordnung (EU) Nr. 651/20142 (AGVO) 
freigestellten Beihilfen müssen neben den Voraus-
setzungen der jeweiligen Freistellungsbestimmung auch 
die Voraussetzungen des Kapitels I AGVO erfüllt werden.

2	 Gegenstand der Förderung

2.1	 Gefördert werden Investitionen der gewerblichen Wirt-
schaft in Betriebsstätten im Land Brandenburg, die einen 
bedeutenden Beitrag zur Erreichung der in Nummer 1.1 
genannten Hauptziele (Arbeitsplatzziel oder Ausgleichs-
ziel) leisten. Dies wird anhand der Art der Tätigkeit der 
Betriebsstätte (Nummer 2.2) sowie anhand der regional-
wirtschaftlichen Effekte des Investitionsvorhabens (Num- 
mer 4) beurteilt.

2.2	 Gefördert werden wirtschaftliche Tätigkeiten, welche 
in der Positivliste (siehe Anlage  1) oder der bedingten 
Positivliste (siehe Anlage  2) aufgelistet sind,3 sofern 
und soweit die Förderung nach dieser Richtlinie oder 
ihren Rechtsgrundlagen nach Nummer  1.1 nicht aus-
geschlossen wurde. Für die Förderung wirtschaftlicher 
Tätigkeiten nach der bedingten Positivliste (siehe An-

1	 Zum Lausitzer Revier gehören die Landkreise: Dahme-Spreewald (LDS), 
Elbe-Elster (EE), Oberspreewald-Lausitz (OSL), Spree-Neiße (SPN) und die 
kreisfreie Stadt Cottbus (CB).

2	 Verordnung (EU) Nr.  651/2014 der Kommission vom 17.  Juni 2014 zur 
Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem 
Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1) in 
der jeweils geltenden Fassung.

3	 Die branchenmäßige Zuordnung der Unternehmen erfolgt anhand der statis-
tischen Systematik der Wirtschaftszweige in der EU: NACE Revision 2.1 ge-
mäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. Dezember 2006 (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1) in der 
jeweils geltenden Fassung. Die Zuordnung der Betriebe erfolgt demgemäß 
nach der WZ-Klassifikation 2025. Die Antragsberechtigung besteht nach 
dieser Zuordnung, sofern sie in vergleichbarer Weise nach der WZ 2008 für 
diesen Wirtschaftszweig beziehungsweise der NACE Revision 2 galt.
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lage 2) muss zudem eines der Kriterien nach Nummer 2.4 
erfüllt sein. 

Die Richtlinie unterscheidet Gemeinden/Landkreise/
kreisfreie Städte in sogenannte C- und D-Fördergebiete 
(siehe Anlage 5). Die Regelungen des Koordinierungs-
rahmens für die C-Fördergebiete richten sich ins-
besondere nach Artikel 13 und Artikel 14 AGVO sowie 
den Leitlinien für Regionalbeihilfen4. In den D-Förder-
gebieten sind Investitionsbeihilfen für kleine und mittle-
re Unternehmen (KMU)5 nach Maßgabe des Artikels 17 
AGVO möglich. Regelungen für die C- und D-Förder-
gebiete können voneinander abweichen. 

2.3	 Zuwendungsfähige Investitionen sind

-	 die Errichtung einer neuen Betriebsstätte (Errich- 
tungsinvestition),

-	 der Ausbau der Kapazitäten einer Betriebsstätte (Er-
weiterungsinvestition),

-	 die Diversifizierung der Produktion einer Betriebs-
stätte in neue, zusätzliche Produkte,

-	 die grundlegende Änderung des Gesamtproduktions-
verfahrens einer bestehenden Betriebsstätte und

-	 die Übernahme einer stillgelegten oder von Stilllegung 
bedrohten Betriebsstätte unter Marktbedingungen 
durch einen unabhängigen Investor oder eine un-
abhängige Investorin. Bei kleinen Unternehmen mit 
dem Fokus auf dem Angebot touristischer Dienst-
leistungen, die von Familienmitgliedern ursprüng-
licher Eigentümer beziehungsweise der ursprüngli- 
chen Eigentümerinnen oder von ehemaligen Beschäf- 
tigten übernommen werden, entfällt die Vorausset- 
zung, dass die Vermögenswerte von Dritten, die in 
keiner Beziehung zum Verkäufer oder zur Verkäuferin 
stehen, erworben werden müssen. Die Übernahme von 
Unternehmensanteilen gilt nicht als Erstinvestition.

Es gelten die Begriffsbestimmungen und Regelungen der 
Nummern 1 und 2 des Koordinierungsrahmens.

2.4	 Für die Förderung eines Investitionsvorhabens in eine, in 
der bedingten Positivliste (siehe Anlage 2) aufgeführte, 
wirtschaftliche Tätigkeit muss zusätzlich zu Nummer 4.1 
oder Nummer 4.2 dieser Richtlinie eines der folgenden 
Kriterien erfüllt sein:

a)	 Das Investitionsvorhaben erfolgt in einer Betriebs-
stätte mit Tarifbindung im Sinne des Tarifvertrags-
gesetzes in der jeweils geltenden Fassung.6

4	 Leitlinien für Regionalbeihilfen (Regionalleitlinien) (ABl. C 153 vom 
29.4.2021, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung.

5	 Nach der KMU-Definition in Anhang I der AGVO hat ein kleines Unter-
nehmen weniger als 50 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und einen Jahresumsatz 
beziehungsweise eine Jahresbilanz von höchstens 10 Millionen Euro. Ein 
mittleres Unternehmen hat weniger als 250 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und 
einen Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro beziehungsweise eine 
Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Millionen Euro. Dabei werden ver-
bundene Unternehmen und Partnerunternehmen einbezogen.

6	 Die Tarifbindung muss zum Zeitpunkt der Antragstellung vorliegen und un-
abhängig von der Laufzeit der Tarifverträge über den Investitionszeitraum 
von drei Jahren und während des Überwachungszeitraums (Nummer 6.4 die-
ser Richtlinie) fortbestehen.

b)	 Das Investitionsvorhaben erfolgt in einer Betriebs-
stätte mit mindestens tarifgleicher Entlohnung.7

c)	 Die Förderung kann in einer Betriebsstätte erfolgen, 
in der die Gesamtbruttolohnsumme innerhalb eines 
Zeitraums von fünf Jahren im Durchschnitt pro Jahr 
um mindestens 3,5 Prozent ansteigt, und zwar bis zum 
Ende der Zweckbindungsfrist gemäß Nummer 6.3.8

Bei Errichtungsinvestitionen gilt das Kriterium in Buch-
stabe c als erfüllt.

2.5	 Es werden nur Vorhaben mit zuwendungsfähigen Aus-
gaben (Sachausgaben nach Nummer 2.8 oder Personal-
ausgaben nach Nummer 2.9) von mindestens 60 000 Euro 
und höchstens 3 Millionen Euro gefördert.

2.6	 Von der Förderung sind die in Anlage 3 aufgeführten Be-
reiche ausgeschlossen sowie Unternehmen in Schwierig-
keiten nach Artikel 2 Nummer 18 AGVO, mit Ausnahme 
solcher Unternehmen in Schwierigkeiten, die am 31. De-
zember 2019 keine Unternehmen in Schwierigkeiten 
waren, aber in der Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. De-
zember 2021 zu Unternehmen in Schwierigkeiten wur-
den, und mit Ausnahme von Beihilfen an Unternehmen 
in Schwierigkeiten zur Bewältigung der Folgen von Na-
turkatastrophen.

2.7	 Die Verlagerung von Betriebsstätten aus Berlin nach 
Brandenburg ist nicht zuwendungsfähig.

2.8	 Zuwendungen für Sachausgaben

2.8.1	 Zuwendungsfähig ist nur der Teil der Investitionen, der  
je geschaffenen Dauerarbeitsplatz 750 000 Euro und je  
gesicherten Dauerarbeitsplatz 500 000 Euro nicht über- 
steigt. Ein Ausbildungsplatz wird wie ein Dauerarbeits- 
platz gewertet. Arbeitsplätze, die mit Leiharbeitnehme- 
rinnen und -arbeitnehmern besetzt werden, werden nicht 
als Dauerarbeitsplätze anerkannt.

2.8.2	 Immaterielle Wirtschaftsgüter sind nur bis maximal 
50  Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben für das 
Vorhaben zuwendungsfähig.

2.8.3	 Nicht zuwendungsfähig sind

-	 Investitionen, die der Reparatur- und/oder der Ersatz-
beschaffung dienen,

-	 Grundstücke,
-	 Tiere,

7	 Die tarifgleiche Bezahlung muss zum Zeitpunkt der Antragstellung vorliegen 
und während des Überwachungszeitraums (Nummer  6.4 dieser Richtlinie) 
fortbestehen.

8	 Der Ausgangswert der Gesamtbruttolohnsumme der zu fördernden Betriebs-
stätte ist anhand der Bruttoverdienste der letzten vier Quartale vor Antrag-
stellung zu ermitteln. Maßgebliche Lohnsumme ist die Summe der gezahlten 
Bruttoverdienste für die in der Betriebsstätte Beschäftigten. Mitglieder der 
Geschäftsführung und des Vorstandes zählen nicht zu diesen Beschäftigten. 
Zulagen, Zuschläge sowie Provisionen und Prämien werden mit einbezogen, 
soweit sie den Beschäftigten im Erhebungszeitraum gezahlt wurden und es 
sich nicht um einmalige Jahreszahlungen handelt. Sobald durch die Steige-
rung der Gesamtbruttolohnsumme eine der Höhe nach tarifgleiche Vergütung 
in der zu fördernden Betriebsstätte erreicht wird, gilt das Kriterium als erfüllt.
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3	 Zuwendungsempfangende

Zuwendungsempfangende sind kleine Unternehmen9 der 
gewerblichen Wirtschaft nach der jeweils geltenden De-
finition der Europäischen Kommission.

4	 Zuwendungsvoraussetzungen

4.1	 Einen bedeutenden Beitrag zur Erreichung der in Num-
mer  1.1 genannten Hauptziele (Arbeitsplatzziel oder 
Ausgleichsziel) leisten Investitionsvorhaben durch ihre 
regionalwirtschaftlichen Effekte, wenn:

a)	 der jahresdurchschnittliche Investitionsbetrag die in 
den letzten drei Jahren durchschnittlich verdienten 
Abschreibungen - ohne Berücksichtigung von Son- 
derabschreibungen - um mindestens 50 Prozent über-
steigt oder

b)	 die Zahl der bei Antragstellung in den Betriebsstätten 
des zu fördernden Unternehmens in der Gemeinde 
bestehenden Dauerarbeitsplätze um mindestens 
10 Prozent erhöht wird.

Bei Errichtungen einer neuen Betriebsstätte und Über-
nahmen gelten diese Voraussetzungen als erfüllt.

Darüber hinaus müssen die zuwendungsfähigen Aus-
gaben bei der Förderung von Investitionen für die 
Diversifizierung der Produktion einer bestehenden Be-
triebsstätte mindestens 200 Prozent über dem Buchwert 
liegen, der in dem Geschäftsjahr vor Beginn der Arbeiten 
für die wiederverwendeten Vermögenswerte verbucht 
wurde.

4.2	 Ein angemessener beihilfefreier Eigenbeitrag des In-
vestors oder der Investorin am Investitionsvorhaben 
(mindestens 25  Prozent der zuwendungsfähigen Aus-
gaben) ist Voraussetzung für eine Förderung.

4.3	 Bei Zuwendungen für Personalausgaben muss zusätzlich 
der überwiegende Teil der neu geschaffenen Arbeits-
plätze eines der folgenden Kriterien erfüllen:

-	 Arbeitsplätze mit überdurchschnittlicher Qualifika- 
tionsanforderung,

-	 Arbeitsplätze mit besonders hoher Wertschöpfung 
oder

-	 Arbeitsplätze in einem Bereich mit besonders hohem 
Innovationspotenzial.

Die zu fördernden, neu geschaffenen Arbeitsplätze müssen 
mit Arbeitskräften besetzt werden, deren jährlicher Arbeit-
geber-Bruttolohn (vor Steuern) einschließlich gesetzlicher 
Sozialabgaben mindestens 48 000 Euro beträgt.

Die dem Zuschuss zu den Personalausgaben zugrunde 
gelegten Arbeitsplätze müssen mindestens fünf Jahre be-
setzt bleiben.

9	 Definition KMU siehe Fußnote 5.

-	 Wasserfahrzeuge,
-	 Ausgaben, die während der Investition anfallen, 

aber zur Durchführung des gewöhnlichen Geschäfts-
betriebs nicht erforderlich sind (zum Beispiel Kunst-
gegenstände, Richtfeste),

-	 gezahlte Baukostenzuschüsse,
-	 Umsatzsteuer und auf Rechnungen ausgewiesene 

Skonti und Rabatte, unabhängig von ihrer Inan-
spruchnahme,

-	 Finanzierungen und Versicherungen,
-	 gebrauchte Wirtschaftsgüter, es sei denn, es handelt 

sich um Investitionen zum Erwerb der Vermögens-
werte einer Betriebsstätte, die geschlossen wurde 
oder ohne diesen Erwerb geschlossen worden wäre, 
oder das erwerbende Unternehmen ist ein kleines 
oder mittleres Unternehmen in der Gründungsphase,

-	 die Ausgaben zur Anschaffung beziehungsweise Her-
stellung von PKW, Kombifahrzeugen, LKW, Om-
nibussen, Luftfahrzeugen, Schiffen und Schienen-
fahrzeugen sowie sonstigen Fahrzeugen, die im Stra- 
ßenverkehr zugelassen sind und primär dem Transport 
dienen,

-	 Eigenleistungen und
-	 Lieferungen und Leistungen, die von verflochtenen 

Dritten erbracht werden.

2.8.4	 Eine Förderung von Baumaßnahmen, die im Rahmen 
von Miet- beziehungsweise Leasingverträgen durch das 
antragstellende Unternehmen genutzt werden sollen, ist 
nur möglich, wenn zwischen Investor oder Investorin 
und Nutzer oder Nutzerin eine gesellschaftsrechtliche Be-
ziehung nach Nummer 2.2.2 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Ko-
ordinierungsrahmens (Mitunternehmerschaft, Organschaft 
oder Betriebsaufspaltung) besteht und ein gemeinsames 
Interesse an der Erreichung des Zuwendungszwecks nach-
weisbar ist.

2.9	 Zuwendungen für Personalausgaben

2.9.1	 Zuwendungsfähig sind die Personalausgaben von an Erst-
investitionen gebundenen Arbeitsplätzen. Ein Arbeitsplatz 
ist investitionsgebunden, wenn er eine Tätigkeit betrifft, 
auf die sich die Investition bezieht und wenn er in den ers-
ten drei Jahren nach Abschluss der Investition geschaffen 
wird. Zugrunde gelegt werden können lediglich die neu 
geschaffenen Arbeitsplätze, die zu einem Nettozuwachs 
an Beschäftigten im Verhältnis zur durchschnittlichen 
Beschäftigtenzahl in den vergangenen zwölf Monaten 
vor Antragstellung führen. Die dem Zuschuss zu den 
Personalausgaben zugrunde gelegten Arbeitsplätze müs-
sen mindestens fünf Jahre besetzt bleiben.

2.9.2	 Zuwendungsfähig sind Personalausgaben, die für ein-
gestellte Personen während eines Zeitraums von zwei 
Jahren anfallen. Diese umfassen den Arbeitgeber-
Bruttolohn (vor Steuern) und die gesetzlichen Sozial-
abgaben, mindestens 48 000 Euro und höchstens jedoch 
100 000 Euro pro Person und Jahr.

2.9.3	 Gehälter für Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, 
Vorstände und geschäftsführende Gesellschafter und Ge-
sellschafterinnen sind nicht zuwendungsfähig.
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sätzliche Investition in bestehenden Gasthöfen und Gast-
häusern erfolgen.

4.4.3	 Die Zertifizierungen gemäß Nummer  4.4.1 müssen für 
die Dauer der Überwachungszeit nach Nummer 6.4 auf-
recht erhalten bleiben.

5	 Art und Umfang der Zuwendung

5.1	 Die Zuwendung wird zur Projektförderung als Anteil-
finanzierung in Form des Zuschusses zu den zuwendungs-
fähigen Ausgaben gewährt. Der oder die Antragstellende 
kann zwischen sach- und personalausgabenbezogenen 
Zuschüssen wählen.

5.2	 Sonstige Fördermittel sind auf den für das jeweilige In-
vestitionsvorhaben geltenden Fördersatz anzurechnen.

5.3	 In den D-Fördergebieten12, 13 (siehe Anlage 5) gilt nach 
Artikel  17 Absatz  6 AGVO ein Höchstfördersatz von 
20 Prozent für kleine Unternehmen.

5.4	 In den C-Fördergebieten (siehe Anlage 5) kann die För-
derung bis zu einem Höchstsatz von 35 Prozent14 erfol-
gen.

5.5	 In den an Polen angrenzenden C-Fördergebieten (siehe 
die Landkreise nach Anlage  5) kann ein Zuschlag in 
Höhe von 10 Prozent gewährt werden.15

5.6	 Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Entscheidung 
über die Bewilligung mehr als 30  Prozent Leiharbeit-
nehmerinnen und -arbeitnehmer in der Betriebsstätte 
beschäftigen, erhalten keine Förderung. Bei Unter-
nehmen, die mehr als 10 Prozent Leiharbeitnehmerinnen 
und -arbeitnehmer in der Betriebsstätte beschäftigen, 
wird die Förderung halbiert. Dies gilt nicht bei der Er-
richtung einer neuen Betriebsstätte. Sachgrundlos be-
fristete Arbeitsverhältnisse im Sinne von § 14 Absatz 2 
des Teilzeit- und Befristungsgesetzes werden Leiharbeit-
nehmerinnen und -arbeitnehmern gleichgestellt. Dies gilt 
nicht für Saisonarbeitsplätze im Sinne von Nummer 2.1.4 
Absatz 6 des Koordinierungsrahmens.

5.7	 Das Investitionsvorhaben muss einzeln bei der Euro-
päischen Kommission angemeldet werden, sofern die 

12	 Investitionsbeihilfen für KMU in D-Fördergebieten sind nach Maßgabe von 
Artikel  17 AGVO möglich. Zu beachten ist der Schwellenwert gemäß Ar-
tikel 4 Absatz 1 Buchstabe c AGVO in Höhe von 8,25 Millionen Euro pro 
Unternehmen und Investitionsvorhaben.

13	 Die Einzelnotifizierungspflicht, die sich aus Artikel 4 Absatz 1 AGVO ergibt, 
und die Aufbewahrungspflicht von zehn Jahren gemäß Artikel 12 AGVO sind 
zu beachten.

14	 In den kreisfreien Städten Frankfurt (Oder) und Cottbus sowie im Landkreis 
Spree-Neiße ist im Höchstfördersatz bereits ein zu Nummer 5.4 zusätzlicher 
Grenzzuschlag in Höhe von 5 Prozent berücksichtigt.

15	 Wenn ein C-Fördergebiet an ein A-Fördergebiet angrenzt, darf die für die an 
das A-Fördergebiet angrenzenden NUTS-3-Regionen oder Teile von NUTS-
3-Regionen in dem betreffenden C-Fördergebiet zulässige Beihilfehöchst- 
intensität bei Bedarf angehoben werden, solange die Differenz zwischen den 
Beihilfeintensitäten der beiden Gebiete nicht mehr als 15 Prozentpunkte be-
trägt (vergleiche Randnummer 184 der Regionalleitlinien).

4.4	 Tourismus

4.4.1	 Gefördert werden touristische Vorhaben im Sinne der 
Tourismusstrategie Brandenburg10. Das sind Vorhaben:

a)	 im Bereich Rad-, Wasser- und Wandertourismus,
b)	 in staatlich anerkannten Kur- und Erholungsorten 

(siehe Anlage 4),
c)	 mit innovativen Inhalten,
d)	 zur Ergänzung bereits vorhandener touristischer Be-

triebe und Produkte oder
e)	 Vorhaben, die zur Saisonverlängerung beitragen.

Herausragende Qualitätsangebote einschließlich der 
Barrierefreiheit gehören zu den vorrangigen Zielen im 
Brandenburger Tourismus. Vor diesem Hintergrund 
müssen alle Zuwendungsempfangenden für das jewei-
lige Vorhaben den Nachweis der Barrierefreiheit sowie 
des Qualitätssiegels ServiceQ Deutschland (mindes-
tens Stufe I) erbringen. Der Nachweis der Barrierefrei-
heit erfolgt durch den Eintrag in das brandenburgische 
Informationssystem „Brandenburg für alle“ bei der 
Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH (TMB)11.

Die Zuwendungsempfangenden müssen bei Vorhaben 
gemäß den zuvor genannten Buchstaben b bis e zu-
dem mindestens eine der nachfolgend genannten Zerti-
fizierungen erfüllen und nachweisen:

1.	 „Brandenburger Umweltsiegel“,
2.	 „DEHOGA Umweltcheck“,
3.	 „Eco-Management and Audit Scheme“ (EMAS),
4.	 „TourCert-Siegel für nachhaltigen Tourismus“,
5.	 „Eco-Camping“,
6.	 „Viabono“
7.	 oder eine gleichwertige Zertifizierung zu den Zerti-

fizierungen 1 bis 6.

Die Zuwendungsempfangenden müssen bei Vorhaben im 
Bereich

-	 Radtourismus die ADFC-Zertifizierung „Bett+Bike“ 
erhalten haben.

-	 Wassertourismus in das Informationssystem „Gelbe 
Welle“ aufgenommen sein.

-	 Wandertourismus als „Qualitätsgastgeber Wander-
bares Deutschland“ zertifiziert sein.

4.4.2	 Ein touristisches Investitionsvorhaben zur Erhöhung und 
Schaffung von Bettenkapazitäten kann gefördert wer-
den, wenn mindestens zehn Betten aufgeteilt auf drei 
Einheiten geschaffen werden. Abweichend davon sind 
touristische Vorhaben zur Erhöhung und Schaffung von 
Bettenkapazitäten zuwendungsfähig, wenn sie als zu-

10	 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg, 
Referat Tourismus, und TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH, 
Tourismusstrategie Brandenburg, Potsdam 2023, in: 

	 https://tourismusnetzwerk-brandenburg.de/sites/default/files/medien/dokumente/ 
07_06_2023_broschur_mwae_tourismusstrategie.pdf.

11	 Oder einem vergleichbaren Informationssystem.
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betreffenden Gesellschafterin. Sind die Gesellschafter 
und Gesellschafterinnen ihrerseits beschränkt haftende  
juristische Personen, kann die Bürgschaft auch von deren 
Gesellschaftern und Gesellschafterinnen verlangt wer-
den.

Von einer Bürgschaftsübernahme kann nach Lage des 
jeweiligen Einzelfalles abgesehen werden, wenn sie in 
Bezug auf Art, Zweck und Höhe der Zuwendung un-
verhältnismäßig ist. Dies gilt insbesondere, wenn das 
wirtschaftliche Eigenkapital der Gesellschaft mindes-
tens der Zuwendungshöhe einschließlich der bereits ge-
währten Fördermittel, für die noch eine Bindefrist läuft, 
entspricht sowie bei Zuwendungen bis 250 000 Euro bei 
KMU oder einem Haftungsanspruch unter 100 000 Euro 
beim einzelnen Gesellschafter oder bei der einzelnen Ge-
sellschafterin.

6.6	 Antragstellenden, die einer Rückforderung einer Beihilfe 
nicht Folge geleistet haben, kann erst eine Förderung ge-
währt werden, wenn der Rückforderungsbetrag zurück-
gezahlt worden ist.

7	 Verfahren

7.1	 Bewilligungsbehörde ist die Investitionsbank des Lan-
des Brandenburg (ILB). Der Antrag auf Gewährung der 
Zuwendung ist bei der ILB vor Beginn des Investitions-
vorhabens unter Verwendung des von ihr vorgegebenen 
Vordrucks zu stellen. Der Antrag kann noch im jeweils 
laufenden Haushaltsjahr nur geprüft werden, wenn alle 
erforderlichen Unterlagen vollständig am 30. September 
bei der ILB vorliegen.

7.2	 Mit dem Vorhaben darf mit Antragstellung (Posteingang 
bei der Bewilligungsbehörde) begonnen werden. Der 
Beginn mit der Durchführung des Vorhabens mit Antrag-
stellung und vor Bewilligung erfolgt auf eigenes Risiko. 
Ein Rechtsanspruch auf eine Zuwendung kann daraus 
nicht abgeleitet werden.

Beginn des Investitionsvorhabens ist grundsätzlich der 
Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Liefe-
rungs- und Leistungsvertrages. Bei Baumaßnahmen gel-
ten Planung und Bodenuntersuchung (Leistungsphase  I 
bis höchstens VI der Honorarordnung für Architekten 
und Ingenieure)16 nicht als Beginn des Investitionsvor-
habens. Der Grunderwerb ist nicht als Beginn des Vor-
habens anzusehen.

Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen wird die zu-
ständige staatliche Bauverwaltung vor der Bewilligung 
beteiligt (baufachliche Prüfung), wenn die vorgesehene 
Zuwendung den Betrag von 1 000 000  Euro und der 
Fördersatz 30 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben 
übersteigt.

16	 Honorarordnung für Architekten und Ingenieure vom 10. Juli 2013 (BGBl. I 
S. 2276) in der jeweils geltenden Fassung.

Bedingungen nach Nummer  2.5.8 Absatz  2 des Koor- 
dinierungsrahmens erfüllt sind.

6	 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1	 Das zuwendungsempfangende Unternehmen hat die ge-
währte Zuwendung für das Investitionsvorhaben zu ver-
wenden. Eine solche Verwendung liegt regelmäßig nur 
dann vor, wenn das Investitionsvorhaben bis zum Ende 
des im Zuwendungsbescheid bestimmten Investitions-
zeitraums verwirklicht und die geförderte Betriebsstätte 
betrieben wird (Zuwendungszweck).

6.2	 Investitionszuschüsse werden grundsätzlich nur für In-
vestitionsvorhaben gewährt, die spätestens sechs Mo-
nate nach Bestandskraft des Bewilligungsbescheides 
begonnen und innerhalb von 36 Monaten durchgeführt 
werden.

6.3	 Die geförderten Wirtschaftsgüter unterliegen mindes-
tens fünf Jahre der Zweckbindung und müssen in der 
geförderten Betriebsstätte verbleiben, es sei denn, sie 
werden durch gleich- oder höherwertige Wirtschafts-
güter ersetzt (Zweckbindungs- und Verbleibefrist). Diese 
Frist beginnt am Ende des im Zuwendungsbescheid be-
stimmten Investitionszeitraums.

Wird ein Wirtschaftsgut seiner Natur nach regelmäßig 
außerhalb der Betriebsstätte eingesetzt, dann ist es nur 
zuwendungsfähig, wenn es ausschließlich im Förder-
gebiet eingesetzt wird.

Die Zweckbindungs- und Verbleibefrist im Beherber- 
gungsgewerbe beträgt zehn Jahre.

6.4	 Die geförderten neuen beziehungsweise gesicherten 
Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze müssen mindestens 
fünf Jahre nach Abschluss des Investitionsvorhabens tat-
sächlich besetzt sein oder zumindest auf dem Arbeits-
markt dauerhaft angeboten werden (Überwachungszeit). 
Diese Überwachungszeit gilt auch für die weiteren Auf-
lagen wie die Einhaltung der Qualitätskriterien bei tou-
ristischen Vorhaben.

6.5	 Besicherung, Haftung

Im Zuwendungsbescheid ist die Sicherung der zweck-
entsprechenden Verwendung oder eines etwaigen Er-
stattungsanspruchs zu regeln.

Die Zuwendungen sind grundsätzlich durch eine Bürg-
schaft der Gesellschafter und Gesellschafterinnen, ab 
einer Beteiligung (selbst beziehungsweise einschließlich 
verflochtener Unternehmen) von mindestens 25 Prozent 
am Gesellschaftskapital oder 25  Prozent der Stimm-
rechte entsprechend ihrer prozentualen Beteiligung, 
durch Bankbürgschaft oder durch Bürgschaften Dritter 
zu besichern. Die Bürgschaft ist bei natürlichen Personen 
begrenzt auf die Höhe von zwei Bruttojahreseinkommen 
des betreffenden Gesellschafters beziehungsweise der 
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haben, die aus der Gemeinschaftsaufgabe gefördert 
werden, keine Anwendung. Sofern eine öffentliche 
Ausschreibung durchgeführt wird, sollte diese über 
die zentrale Datenverarbeitungserfassung („Vergabe-
marktplatz Brandenburg“) veröffentlicht werden. Es 
gilt der Grundsatz einer wirtschaftlichen und spar-
samen Mittelverwendung. 

d)	 Bei Zuschüssen zu den Personalausgaben erfolgt 
die Auszahlung in Form der Erstattung geleisteter 
Ausgaben nach Ablauf des ersten und des zweiten 
Jahres gerechnet von der ersten Besetzung eines ge-
schaffenen Arbeitsplatzes.

e)	 Der Zwischennachweis erfolgt abweichend von 
Nummer 6.1 Satz 2 in Verbindung mit Nummer 6.3 
ANBest-P durch Vorlage eines Sachberichts und 
einer Belegliste mit einer Steuerberater-/Wirtschafts-
prüferbestätigung zu jeder Mittelanforderung. Die 
oder der Zuwendungsempfangende hat zudem zu 
jeder Mittelanforderung eine Hausbankbestätigung 
über die Sicherung der Gesamtfinanzierung und das 
Vorliegen der Bonität einzureichen.

7.9	 Die subventionserheblichen Tatsachen im Sinne von 
§ 264 des Strafgesetzbuches sind im Antrag bezeichnet.

7.10	 Informationen über jede Einzelbeihilfe nach der AGVO17 
von über 100 000 Euro werden im Transparenzmodul der 
EU-Kommission18 veröffentlicht. Im Falle notifizierter 
Einzelbeihilfen von mehr als 100 000 Euro werden die 
Informationen über diese Beihilfe gemäß Randnummer 
136 der Regionalleitlinien ebenfalls im Transparenz-
modul der EU-Kommission veröffentlicht.

8	 Geltungsdauer

Diese Richtlinie tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. Sie tritt 
mit Ablauf des 31. Dezember 2026 außer Kraft.

9	 Schlussbestimmungen

Diese Richtlinie findet Anwendung auf Anträge, die 
während ihrer Laufzeit gestellt und beschieden werden. 
Sie findet ferner Anwendung auf GRW-G-Anträge, die 
bereits vor Inkrafttreten gestellt, aber noch nicht be-
schieden worden sind.

17	 Siehe Anhang III der AGVO.
18	 https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?Ianq=de.

7.3	 Maßgeblich für die Beurteilung eines Vorhabens (Sach- 
und Rechtslage) ist der Zeitpunkt der Entscheidung über 
die Bewilligung der GRW-Förderung.

7.4	 Die Bewilligungsbehörde bezieht fachliche Stellungnah- 
men insbesondere der Industrie- und Handelskammern 
beziehungsweise der Handwerkskammern des Landes 
sowie bedarfsgemäß anderer fachlicher Einrichtungen 
ein. Ein Landesförderausschuss (LFA) berät die Be-
willigungsbehörde vor der Förderentscheidung. Die er-
forderlichen Angaben und Unterlagen müssen der Be-
willigungsbehörde so rechtzeitig vor dem Termin des 
LFA vollständig vorliegen, dass eine rechtzeitige Vor-
bereitung sichergestellt werden kann.

7.5	 Öffentliche Finanzierungshilfen, die dem antragstellen- 
den Unternehmen in früheren Jahren gewährt wurden, 
und insbesondere die damit zusammenhängenden Ergeb-
nisse der Verwendungsnachweisprüfungen sind bei der 
Entscheidung über die Anträge zu berücksichtigen.

7.6	 Die Bewilligungsbehörde überwacht die ordnungsgemäße 
und zweckentsprechende Verwendung der Mittel. Sie teilt 
dem zuwendungsempfangenden Unternehmen auch die 
Höhe der ihm im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zu-
fließenden Bundesmittel in geeigneter Weise mit.

7.7	 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung 
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rück-
forderung der gewährten Zuwendung gelten die VV zu 
§§  23, 44 LHO, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie 
Abweichungen zugelassen worden sind.

7.8	 Abweichend von den VV zu § 44 LHO wird bestimmt:

a)	 Der erste Zuwendungsteilbetrag kann grundsätzlich 
erst nach Vorlage des Nachweises über die Beratung 
zu Guter Arbeit nach Nummer 1.1 ausgezahlt werden.

b)	 Ein letzter Teilbetrag von 5  Prozent der Gesamt-
zuwendung darf darüber hinaus erst ausgezahlt 
werden, wenn das zuwendungsempfangende Unter-
nehmen den Verwendungsnachweis gemäß Num-
mer 6 der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zu- 
wendungen zur Projektförderung (ANBest-P) voll-
ständig und in prüffähiger Form vorgelegt hat.

c)	 Die Vorschriften der Nummer  3 ANBest-P - „Ver-
gabe von Aufträgen“ - finden bei Investitionsvor-
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Anlage 1

Positivliste

Lfd. Nr. WZ 200819 
Abteilung

WZ 2008 Bezeichnung

1 10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln (außer 10.1, 10.71 und 10.2)
2 11 Getränkeherstellung
3 13 Herstellung von Textilien
4 14 Herstellung von Bekleidung
5 15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen
6 16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel)
7 17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus
8 20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen
9 21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen
10 22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren
11 23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden
12 24 Metallerzeugung und -bearbeitung, soweit nicht nach Artikel 13 Buchstabe a in Verbindung mit Artikel 2 

Nummer 43 AGVO ausgeschlossen
13 25 Herstellung von Metallerzeugnissen (außer 25.4)
14 26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen
15 27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen
16 28 Maschinenbau
17 29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen
18 30 Sonstiger Fahrzeugbau (außer 30.4), soweit nicht als Schiffbau nach Artikel 13 Buchstabe a AGVO ausgeschlossen
19 31 Herstellung von Möbeln
20 32 Herstellung von sonstigen Waren
21 38.3 Rückgewinnung
22 39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung
23 55 Beherbergung
24 58.2 Verlegen von Software
25 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie
26 63 Informationsdienstleistungen
27 72 Forschung und Entwicklung, wenn überwiegend FuE-Leistungen für die Wirtschaft erbracht werden
28 93.29 Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und der Erholung a. n. g., soweit sie überwiegend  

dem Tourismus zugutekommen und saisonverlängernd wirken 

Anlage 2

Bedingte Positivliste

Lfd. Nr. WZ 2008 
Abteilung

WZ 2008 Bezeichnung

1 18 Herstellung von Druckerzeugnissen
2 33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen
3 46 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) (außer 46.1 und 46.38.1)
4 52.29.9 Erbringung von Dienstleistungen für den Verkehr a. n. g./anderweitig nicht genannt
5 59 Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen;

Tonstudios und Verlegen von Musik (außer 59.14)
6 70.1 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
7 71.12, 71.2 Gewerbliche Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung 
8 73.2 Marktforschung

19	 Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008. Die WZ-2008-Klassifikation ist die deutsche Bezeichnung für die in Fußnote 3 genannte NACE Revision 2.
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Anlage 3

Ausschlüsse nach Nummer 2.6 der Richtlinie20

Ausgeschlossene Bereiche:

Lfd. Nr. WZ 2008
Abschnitt

WZ 2008
Abteilung

WZ 2008 Bezeichnung

1 A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Aquakultur
2 B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
3 C 10.11, 10.12 Schlachtereien
4 C 10.2 Fischverarbeitung
5 C 20.59 Anlagen zur Herstellung von Biodiesel und Bioethanol
6 C 24 Eisen- und Stahlindustrie21

7 C 25.4, 30.4 Herstellung von Waffen, Munition und militärischen Kampffahrzeugen
8 D Energieversorgung
9 E Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung (außer 38.3 und 39)
10 F Baugewerbe
11 G 45 Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 
12 G 46.1 Handelsvermittlung
13 G 46.38.1 Großhandel mit Fisch und Fischerzeugnissen
14 G 47 Einzelhandel (außer 47.91)
15 H Verkehr22 und Lagerei (außer 52.29.9)
16 I 56.2 Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
17 I 56.3 Ausschank von Getränken (Bars und Diskotheken)
18 J 59.14 Kinos
19 J 63.11 Rechenzentren, Datacenter
20 K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
21 L Grundstücks- und Wohnungswesen
22 M 70.22 Unternehmensberatung (außer technische Unternehmensberatung)
23 M 71.12 freiberufliche Ingenieurbüros
24 M 71.11 Architekturbüros
25 M 73.1 Werbeagenturen, Werbeleistungen für die gewerbliche Wirtschaft
26 N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen
27 O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung 
28 P Erziehung und Unterricht
29 Q Gesundheits- und Sozialwesen
30 R Kunst, Unterhaltung und Erholung (außer 93.29)
31 S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen
32 T Private Haushalte mit Hauspersonal, Herstellung von Waren und Erbringung von Dienst-

leistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt
33 U Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 

20	 Nummer 2.7 des Koordinierungsrahmens.
21	 Siehe Artikel 2 Nummer 43 AGVO.
22	 Vergleiche auch Artikel 13 Buchstabe b in Verbindung mit Artikel 2 Nummer 45 AGVO.
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Anlage 4

Kur- und Erholungsorte

-	 Bad Saarow
-	 Bad Liebenwerda
-	 Bad Freienwalde
-	 Bad Wilsnack
-	 Bad Belzig
-	 Buckow
-	 Templin
-	 Burg/Spreewald
-	 Angermünde, OT Altkünkendorf, OT Angermünde,  

OT Wolletz
-	 Fürstenberg, OT Himmelpfort
-	 Lübben/Spreewald
-	 Lübbenau/Spreewald
-	 Lindow/Mark
-	 Lychen
-	 Müllrose
-	 Neuzelle, OT Neuzelle
-	 Rheinsberg, OT Rheinsberg, OT Flecken Zechlin,  

OT Kleinzerlang
-	 Senftenberg
-	 Schwielochsee, OT Goyatz
-	 Schwielowsee
-	 Stechlin, OT Neuglobsow
-	 Waldsieversdorf
-	 Wendisch Rietz
-	 Werder (Havel)

Anlage 5

Fördergebiete nach Landkreisen/kreisfreien Städten

C-Gebiet:

-	 Prignitz
-	 Ostprignitz-Ruppin
-	 Uckermark
-	 Havelland (außer die Gemeinde Falkensee)
-	 Märkisch-Oderland
-	 Oder-Spree
-	 Spree-Neiße
-	 Oberspreewald-Lausitz
-	 Elbe-Elster
-	 Kreisfreie Städte Cottbus, Frankfurt (Oder), Brandenburg 

an der Havel

D-Gebiet:

-	 Gemeinde Falkensee
-	 Oberhavel
-	 Barnim
-	 Dahme-Spreewald
-	 Teltow-Fläming
-	 Potsdam
-	 Potsdam-Mittelmark

Grenzregion:

-	 Uckermark
-	 Märkisch-Oderland
-	 Oder-Spree
-	 Spree-Neiße
-	 Kreisfreie Städte Cottbus, Frankfurt (Oder)

Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft 
Arbeit, Energie und Klimaschutz zur Förderung 
der wirtschaftsnahen kommunalen Infrastruktur 

im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“  

- GRW - (GRW-I)

Vom 23. Dezember 2025

1	 Grundlagen, Zuwendungszweck

1.1	 Das Land Brandenburg gewährt

-	 auf der Grundlage des GRW-Gesetzes vom 6. Ok-
tober 1969 (BGBl. I S. 1861), das zuletzt durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2021 (BGBl. I 
S. 770) geändert worden ist,

-	 im Rahmen des auf dieser Grundlage ergangenen 
Koordinierungsrahmens der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 
ab 1. Januar 2024 in Verbindung mit Nummer 1.2 
Absatz  3 des GRW-Koordinierungsrahmens ab 
1. Januar 2026 (im Folgenden Koordinierungsrah- 
men GRW genannt),

-	 aufgrund der §§ 23, 44 der Landeshaushaltsordnung 
(LHO) und der dazu ergangenen Verwaltungsvor-
schriften (VV) in der jeweils geltenden Fassung 
sowie

-	 nach Maßgabe dieser Richtlinie

Zuwendungen für wirtschaftsnahe kommunale Infra-
strukturvorhaben.

Die Zuwendungen werden zur Herstellung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse gewährt und verfolgen 
dazu drei Hauptziele:

-	 Beschäftigung und Einkommen sichern und schaf-
fen, Wachstum und Wohlstand erhöhen,

-	 Standortnachteile ausgleichen,
-	 Transformationsprozesse hin zu einer klimaneutra- 

len und nachhaltigen Wirtschaft beschleunigen.

Jedes im Rahmen dieser Richtlinie geförderte Vor-
haben muss dabei mindestens eines der oben genannten 
Hauptziele unterstützen. Gefördert werden Vorhaben 
der wirtschaftsnahen Infrastruktur, Maßnahmen im 
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Bereich der Vernetzung und Kooperation sowie Maß-
nahmen zur Steigerung der Standortattraktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, soweit sie un-
mittelbar für die Entwicklung der regionalen Wirtschaft 
erforderlich sind.

1.2	 Zuwendungsempfangende haben die gewährte Zuwen- 
dung nur für die im Bescheid festgelegte Infrastruktur-
maßnahme zu verwenden. Eine solche Verwendung 
liegt regelmäßig nur dann vor, wenn das Infrastruktur-
vorhaben bis zum Ende des im Zuwendungsbescheid 
bestimmten Investitionszeitraums verwirklicht wurde 
und bei Erschließungsmaßnahmen die Belegung (Num-
mer 2.1.1) erfolgt ist (Zuwendungszweck).

1.3	 Gegenstände, zu deren Erwerb oder Herstellung zum 
Zwecke künftiger Nutzung die Zuwendung gewährt 
wurde, unterliegen einer fristgebundenen Zweckbin- 
dung. Diese beginnt mit dem Erwerb oder der Her-
stellung, sie endet fünfzehn Jahre nach dem Ende des 
im Zuwendungsbescheid bestimmten Investitionszeit-
raums, für reine Ausstattungsmaßnahmen nach dem 
Ende von fünf Jahren. Werden Gegenstände während 
der Zweckbindungsfrist durch gleich- oder höher-
wertige ersetzt, so unterliegen diese bis zum Ablauf der 
Zweckbindungsfrist gemäß Satz 2 der Zweckbindung.

1.4	 Ein Rechtsanspruch auf GRW-Mittel besteht nicht. Die 
Bewilligungsbehörde entscheidet aufgrund ihres pflicht-
gemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haus-
haltsmittel. Hierzu bezieht die Bewilligungsbehörde 
Stellungnahmen insbesondere der Industrie- und Han- 
delskammern beziehungsweise der Handwerkskammern 
des Landes sowie anderer fachlicher Einrichtungen 
ein. Ein Landesförderausschuss (LFA) berät die Be-
willigungsbehörde vor Förderentscheidungen.

1.5	 Die GRW-Mittel sind zusätzliche Hilfen. Sie sind nicht 
dazu vorgesehen, andere öffentliche Finanzierungs-
möglichkeiten ohne regionale Zielsetzung zu ersetzen 
(Subsidiaritätsgrundsatz). Eine angemessene Eigen-
beteiligung der Träger des Vorhabens an den förder-
fähigen Investitionskosten ist in jedem Fall Voraus-
setzung für eine Förderung (Zusätzlichkeitsgrundsatz).

1.6	 Das Land Brandenburg ist GRW-Fördergebiet im Sinne 
des Koordinierungsrahmens GRW.

1.7	 Die beihilferechtlichen Fördervoraussetzungen der EU  
sind zu beachten. Soweit in dieser Richtlinie keine 
abweichenden Regelungen enthalten sind, gelten die 
Regelungen des Koordinierungsrahmens GRW in der 
jeweils geltenden Fassung.

2	 Gegenstand der Förderung

Die Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur wird 
vorrangig auf Regionale Wachstumskerne (Anlage  1) 
und sonstige im Rahmen der Umsetzung der Regional-
entwicklungsstrategie des Landes Brandenburg bedeut-
same Orte sowie insbesondere auf strukturbedeutsame 
Vorhaben, die nennenswerte, unmittelbare positive Aus- 

wirkungen auf die Entwicklung eines Clusters (An-
lage  2) haben, ausgerichtet. Regionale Wachstums-
kerne (RWK) sind Standorte mit überdurchschnitt-
lichen wirtschaftlichen und/oder wissenschaftlichen 
Entwicklungspotenzialen.

2.1	 Förderfähig sind

2.1.1	 die Erschließung von Industrie- und Gewerbegelände, 
wenn zum Zeitpunkt der Bewilligung nachgewiesen 
wird,

-	 dass das Gelände insgesamt zu mehr als der Hälfte 
mit GRW-förderfähigen Betrieben (entsprechend 
Koordinierungsrahmen GRW) belegt werden kann,

-	 dass in der Umgebung keine geeigneten Industrie- 
und Gewerbeflächen verfügbar sind.

Die Erweiterung bestehender Industrie- und/oder Ge- 
werbegebiete wird nur gefördert, wenn mindestens 
75  Prozent des vorhandenen Industrie- und/oder Ge- 
werbegebietes belegt sind oder spezifische Einschrän- 
kungen der noch verfügbaren Flächen die Ansiedlung 
von Gewerbebetrieben verhindern. Für den neuen Er-
schließungsteil gilt Satz 1 dieser Nummer.

Die Vorgaben der Nummer 3.2.2.1 des Koordinierungs-
rahmens GRW sind zu berücksichtigen.

2.1.2	 die Errichtung oder der Ausbau zur Anbindung von 
Gewerbebetrieben an das überregionale Straßen- und 
Schienenverkehrsnetz.

Die Verkehrsanbindungen müssen allen interessierten 
Nutzenden diskriminierungsfrei zur Verfügung stehen. 
Nicht förderfähig sind Verkehrsanbindungen nach Maß, 
die nur von einem Unternehmen genutzt werden, und 
Betriebsstraßen und Schienenanbindungen, die sich im 
Eigentum von Unternehmen befinden. Soweit Straßen 
gefördert werden, sind diese öffentlich zu widmen, so-
dass keine Benutzungsgebühren erhoben werden.

Die Vorgaben der Nummer 3.2.2.2 des Koordinierungs-
rahmens GRW sind zu berücksichtigen.

2.1.3	 die Errichtung oder der Ausbau von Wasserversor- 
gungsleitungen und -verteilungsanlagen zur Anbindung 
von Gewerbebetrieben an das regionale und über-
regionale Versorgungsnetz.

Die Vorgaben der Nummer 3.2.2.2 des Koordinierungs-
rahmens GRW sind zu berücksichtigen.

2.1.4	 die Errichtung oder der Ausbau von Abwasser-, Strom-, 
Gas-, Fernwärme- und anderen Energieleitungen und 
Verteilanlagen zur Anbindung von Gewerbebetrieben 
an das regionale beziehungsweise überregionale Ver-
sorgungsnetz, einschließlich der Erweiterung und Mo-
dernisierung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen.

Sofern Infrastrukturvorhaben der Nummern 2.1.3 
und 2.1.4 nicht nach Artikel 56 der Verordnung (EU) 
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Grundlage der Artikel 53, 55 und 56 AGVO (Wirtschaft-
lichkeitslücke).

Die Vorgaben der Nummer 3.2.2.3 des Koordinierungs-
rahmens GRW sind zu berücksichtigen.

2.1.6	 die Errichtung oder der Ausbau von Gewerbezentren 
(Forschungs-, Telematik-, Technologie-, Gründerzentren 
beziehungsweise -parks und Ähnliches, einschließlich 
anteiliger Coworking Spaces), soweit diese

-	 an einem Standort mit unmittelbarem räumlichem 
Bezug zu einer Hochschule oder Universität im 
Land Brandenburg oder

-	 in inhaltlicher Zusammenarbeit mit einer For- 
schungseinrichtung umgesetzt werden,

sofern nachgewiesen wird, dass in der betreffenden 
Kommune freie Gewerbeflächen für die perspektivi-
sche Ansiedlung sich erweiternder Unternehmen aus 
den Gewerbezentren verfügbar sind.

Die Vorgaben der Nummer 3.2.2.4 des Koordinierungs-
rahmens GRW sind zu berücksichtigen.

2.1.7	 die Errichtung und der Ausbau von Forschungsinfra-
strukturen.

Die Vorgaben der Nummern 3.2.2.8 und 3.2.2.9 des Ko-
ordinierungsrahmens GRW sind zu berücksichtigen.

2.1.8	 Planungs- und Beratungsleistungen mit Ausnahme der 
Bauleitplanung, welche die Träger zur Vorbereitung 
förderfähiger Infrastrukturmaßnahmen von Dritten in 
Anspruch nehmen, nicht jedoch eine Beratung über die 
Antragstellung selbst. Die Leistungen dürfen nur ge-
fördert werden, soweit sie nicht aus anderen Program-
men des Landes zu finanzieren sind.

Die Vorgaben der Nummer 3.3 des Koordinierungsrah- 
mens GRW sind zu berücksichtigen.

2.1.9	 die Erarbeitung von integrierten regionalen Entwick- 
lungskonzepten.

Die Vorgaben der Nummer 3.4.1 des Koordinierungs-
rahmens GRW sind zu berücksichtigen.

2.1.10	 Regionalmanagementvorhaben vorrangig für Regiona-
le Wachstumskerne (Anlage 1) und die sie umgebenden 
beziehungsweise die angrenzenden Landkreise. Das 
Regionalmanagement soll dazu beitragen:

-	 integrierte regionale Entwicklungskonzepte umzu-
setzen,

-	 regionale Entwicklungsmaßnahmen zu befördern, 
die der Regionalisierung der Clusterstrategie dienen,

-	 regionale Netzwerke, Bündnisse, Verbundmaßnah- 
men, Innovationsinitiativen und Ähnliches aufzu-
bauen.

Mit dem Regionalmanagement darf keine direkte För-
derung gewerblicher Unternehmen erfolgen. Die Träger 

Nr. 651/2014 (AGVO) in der jeweils geltenden Fassung 
freigestellt sind, sind diese bei der Europäischen Kom-
mission einzeln zu notifizieren.

Die Vorgaben der Nummern 3.2.2.2 und 3.2.2.6 des Ko-
ordinierungsrahmens GRW sind zu berücksichtigen.

2.1.5	 Maßnahmen des Tourismus

2.1.5.1	 Als öffentliche touristische Infrastruktur werden ge-
fördert:

-	 Maßnahmen zur Qualitätssteigerung öffentlicher 
Infrastrukturen in staatlich anerkannten Kur- und 
Erholungsorten (Anlage 1),

-	 die Unterstützung und Weiterentwicklung der touris-
tischen Produkte mit besonderem Potenzial im Land 
Brandenburg: Radwander-, Wasser-, Natur-, gesund-
heitsorientierter und barrierefreier Tourismus.

2.1.5.2	 Bei der Förderung touristischer Infrastruktureinrich- 
tungen ist zwischen nicht einnahmeschaffenden und 
einnahmeschaffenden Maßnahmen zu unterscheiden.

2.1.5.3	 (1) Förderfähig sind im Einzelnen die nachstehend auf-
gezählten nicht einnahmeschaffenden und nicht mit an-
deren wirtschaftlichen Tätigkeiten verbundenen Maß-
nahmen:

a)	 die Modernisierung der in Anlage  3 benannten 
Radwege (einschließlich Errichtung und Ausbau), 
an denen das Land aufgrund ihrer infrastrukturellen 
Bedeutung für den Tourismus ein besonderes stra-
tegisches Interesse hat und sofern diese gemäß den 
Hinweisen zu wegweisenden Beschilderungen für 
den Radverkehr im Land Brandenburg (HBR Bran- 
denburg) beschildert werden,

b)	 die Ausstattung von Wanderwegen (Modernisie-
rung der Beschilderung und Möblierung),

c)	 unentgeltliche Park-/Rastplätze,
d)	 unentgeltliche öffentliche Toiletten im Rahmen 

einer touristischen Gesamtmaßnahme,
e)	 unentgeltliche Informationszentren,
f)	 Promenaden,
g)	 Kurparks,
h)	 Errichtung und Modernisierung von unentgelt-

lichen Bootsanlegestellen und Wasserwanderrast-
plätzen, Schwimmsteganlagen, soweit diese Be-
standteil des Wassersportentwicklungsplanes des 
Landes sind,

i)	 Wassertretanlagen.

(2) Förderfähig ist die nachstehend beispielhaft be-
nannte einnahmeschaffende Maßnahme, die den inner-
gemeinschaftlichen Handel nicht beeinträchtigt und 
ausschließlich regionale Bedeutung hat:

entgeltliche Wasserwanderrastplätze (einschließlich Be- 
schilderung), soweit diese Bestandteil des Wassersport-
entwicklungsplanes des Landes sind.

(3) Förderfähig sind zudem einnahmeschaffende Maß- 
nahmen des Tourismus auf der beihilferechtlichen 
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traktivität der Innenstadt, wenn diese ohne un-
mittelbare Bedeutung für die umliegenden Touris-
musbetriebe sind,

g)	 zur Errichtung oder zum Ausbau von Unterkünften 
(zum Beispiel Jugendherbergen),

h)	 für lokale Sporteinrichtungen (Sportplätze, Stadien, 
sonstige Sporteinrichtungen),

i)	 für Stellplätze, die nicht im Zusammenhang mit der 
Förderung einer Basiseinrichtung stehen.

2.2.4	 die Errichtung von Bädern, Kureinrichtungen, Häusern 
des Gastes, Kongress- und Tagungszentren.

2.2.5	 die Errichtung und der Ausbau von Wirtschaftshäfen 
(zum Beispiel Kaikanten) und Regionalflugplätzen, so-
fern es sich nicht um förderfähige Maßnahmen gemäß 
Nummer  2.1.1 oder Nummer  2.1.2 dieser Richtlinie 
handelt.

2.2.6	 der Bau oder Ausbau von

a)	 Straßen mit netzbildendem Charakter,
b)	 Marktplätzen,
c)	 Streckenabschnitten oder Netzen des öffentlichen 

Personennahverkehrs,
d)	 Verkehrsverbindungen, die förderfähig sind nach 

den jeweiligen Richtlinien des Ministeriums für 
Infrastruktur und Landesplanung zur Verwendung 
von Fördermitteln zur Verbesserung der Verkehrs-
verhältnisse der Gemeinden des Landes Branden-
burg - Teil kommunaler Straßenbau,

e)	 Radwege, die nicht den Empfehlungen für Radver-
kehrsanlagen (ERA) entsprechen.

2.2.7	 die Neuerrichtung von Anlagen für die Beseitigung be-
ziehungsweise Reinigung von Abwasser und Abfall.

2.2.8	 die Ausgaben für

a)	 den Grunderwerb,
b)	 die Bauleitplanung,
c)	 die Unterhaltung, Wartung und Ablösung (Straßen-

bau),
d)	 Anschlussbeiträge,
e)	 die Finanzierung,
f)	 die Umsatzsteuer, soweit sie als Vorsteuer gemäß 

Umsatzsteuergesetz geltend gemacht werden kann,
g)	 Eigenleistungen der Träger der Infrastrukturmaß-

nahme,
h)	 Leistungen kommunaler, rechtlich nicht selbst-

ständiger Eigenbetriebe,
i)	 ökologische Ausgleichsmaßnahmen, bei denen Aus- 

gleichszahlungen in Fonds oder Ähnliches geleistet 
werden, um zu einem unbestimmten Zeitpunkt an 
einem unbestimmten Ort Ausgleichsmaßnahmen 
zu finanzieren,

j)	 Richtfeste und Einweihungsfeiern.

3	 Zuwendungsempfangende

3.1	 Empfangende der Zuwendung sind Träger der Infra-
strukturmaßnahme. Träger einer Maßnahme können 

können Dienstleistungen bei privaten Dienstleistungs-
erbringern erwerben. Aufwendungen für ein Regional-
management dürfen nicht doppelt gefördert werden.

Die Vorgaben der Nummer 3.4.2 des Koordinierungs-
rahmens GRW sind zu berücksichtigen.

2.1.11	 Regionalbudgetvorhaben vorrangig für Regionale 
Wachstumskerne (Anlage 1) und die sie umgebenden 
beziehungsweise die angrenzenden Landkreise. Mit 
dem Regionalbudget können gemeinsame Projekte 
durchgeführt werden zur:

-	 Stärkung regionsinterner Kräfte,
-	 Verbesserung der regionalen Kooperation,
-	 Mobilisierung regionaler Wachstumspotenziale und 

Initiierung regionaler Wachstumsprozesse oder
-	 Verstärkung von Maßnahmen des Regionalmarke- 

tings.

Mit dem Regionalbudget darf keine direkte Förde-
rung gewerblicher Unternehmen erfolgen. Die Träger 
können Dienstleistungen bei privaten Dienstleistungs- 
erbringern erwerben. Aufwendungen für ein Regional-
budget dürfen nicht doppelt gefördert werden.

Die Vorgaben der Nummer 3.4.3 des Koordinierungs-
rahmens GRW sind zu berücksichtigen.

2.1.12	 Kooperationsnetzwerke.

Die Vorgaben der Nummer 3.4.4 des Koordinierungs-
rahmens GRW sind zu berücksichtigen.

Als Träger der Maßnahme kommen bei neu zu be-
antragenden Netzwerken ausschließlich eingetragene 
Vereine in Betracht.

2.1.13	 Weitere Maßnahmen zur Steigerung der Standort-
attraktivität und der Wettbewerbsfähigkeit einschließ-
lich regionaler Daseinsvorsorge.

Die Vorgaben der Nummer  3.5 des Koordinierungs-
rahmens GRW sind zu berücksichtigen.

2.2	 Von der Förderung sind ausgeschlossen:

2.2.1	 Maßnahmen zugunsten des großflächigen Einzelhandels.

2.2.2	 Maßnahmen des Bundes und der Länder.

2.2.3	 Maßnahmen

a)	 der allgemeinen Landschaftspflege,
b)	 der Entwicklungspflege,
c)	 der denkmalschutzbedingten Mehraufwendungen 

(inklusive archäologischer Begleitung),
d)	 der Naherholung,
e)	 zur Sanierung oder Instandsetzung musealer An-

lagen und Einrichtungen (zum Beispiel Schlösser, 
Burgen, Industrieanlagen als Museen),

f)	 zur Verbesserung der innerstädtischen Park- und 
Grünflächen zur allgemeinen Steigerung der At- 
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4.3	 Anhand der mittelfristigen Finanzplanung ist von den 
Antragstellenden nachzuweisen, dass die Folgekosten 
der Investition getragen werden können.

4.4	 Die Nachhaltigkeit in den Dimensionen Ökonomie, 
Ökologie und Soziales des zu fördernden Vorhabens 
sowie der Einfluss auf die demografische Entwicklung 
sind darzustellen.

4.5	 Das förderfähige Investitionsvolumen muss mindestens 
50 000 Euro betragen. (Gilt nicht für Maßnahmen nach 
den Nummern 2.1.9 und 2.1.10.)

5	 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1	 Die Zuwendung wird als Anteilfinanzierung an den zu-
wendungsfähigen Ausgaben in Form eines Zuschusses 
gewährt (Projektförderung).

Prognostizierte Gewinne im Zeitraum der Zweck-
bindungsfrist werden vor Bewilligung der Zuwendung 
abgezogen. Gewinne entstehen dann, wenn erwartete 
Einnahmeüberschüsse (Nettoeinnahmen) als Ergeb-
nis einer Einnahme-/Ausgabenbetrachtung (E/A-Be-
trachtung) über den Zeitraum der Zweckbindungsfrist 
einschließlich eines gutachterlich ermittelten etwaigen 
Restwertes der Infrastrukturmaßnahme den Eigenanteil 
der Maßnahmenträger überschreiten. Wird bei der E/A-
Betrachtung eine Unterdeckung ermittelt, ist deren Fi-
nanzierung durch die Maßnahmenträger nachzuweisen. 
Die E/A-Betrachtung zu Nummer  2.1.6 ist im Rah-
men einer Discounted Cash-flow(DCF)-Analyse (be-
ziehungsweise vergleichbares Ertragswertverfahren) 
durch eine unabhängige Wirtschaftsprüferin oder einen 
unabhängigen Wirtschaftsprüfer zu belegen. Für nicht 
einnahmeschaffende Infrastrukturen, insbesondere zu 
den Nummern 2.1.1 und 2.1.2, ist eine E/A-Betrachtung 
nicht erforderlich.

Für Investitionen nach Nummer  2.1.1 sind Vermark- 
tungsüberschüsse bei der Zuwendung zu berücksichtigen 
beziehungsweise an den Zuwendungsgeber zurück-
zuführen. Überschüsse ergeben sich aus der Differenz 
zwischen erzieltem Verkaufspreis beziehungsweise er-
zielbarem Verkaufspreis und der Summe der Ausgaben 
aus dem Grundstückserwerb beziehungsweise dem 
Verkehrswert des unerschlossenen Grundstücks, soweit 
diese den Eigenanteil der Träger an den förderfähigen 
Gesamtausgaben der Maßnahme und die Ausgaben für 
nicht förderfähige Investitionen übersteigen.

5.2	 Der Fördersatz bei der Anteilfinanzierung beträgt bis zu 
60 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben der Infra-
strukturmaßnahme (Basisförderung).

5.3	 Bei Vorliegen der folgenden Voraussetzungen können 
Fördersätze von bis zu 801 Prozent gewährt werden 
(Potenzialförderung), sofern sich die geförderte Maß-
nahme in eine regionale Entwicklungsstrategie einfügt 

1	 Unter Nachweis des Bedarfs durch die Antragstellenden; eine Anhebung des 
Fördersatzes für Vorhaben der Radwegemodernisierung ist nicht möglich.

nur Gebietskörperschaften oder kommunale Zweckver-
bände sein, welche der Kommunalaufsicht unterstehen.

3.2	 Zuwendungsempfangende bei der Modernisierung der 
Radwege nach Nummer 2.1.5.3 Absatz 1 Buchstabe a 
sind die Landkreise und kreisfreien Städte.

3.3	 Die Zuwendungsempfangenden sind in vollem Umfang 
für die richtlinienkonforme Abwicklung des Vorhabens 
verantwortlich und haften dementsprechend gegenüber 
dem Zuwendungsgeber für den Fall einer etwaigen 
Rückforderung. Sofern beim Träger Gewerbebetriebe 
beteiligt sind, ist eine Besicherung eventueller Haftungs- 
oder Rückforderungsansprüche in geeigneter Form vor-
zusehen.

3.4	 Die Zuwendungsempfangenden können die Ausfüh- 
rung, den Betrieb und die Vermarktung der Infrastruk- 
turmaßnahme sowie das Eigentum an der Infrastruktur-
maßnahme an natürliche und juristische Personen, die  
auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind, übertragen. Da- 
für müssen die Voraussetzungen nach Nummer 3.2.1.4 
des Koordinierungsrahmens GRW erfüllt sein (verglei- 
che Nummer 7.6).

	 Die Zuwendungsempfangenden haben zuvor mit der 
Bewilligungsbehörde das Einvernehmen herzustellen.

4	 Zuwendungsvoraussetzungen

4.1	 Eine Infrastrukturmaßnahme ist unter Beachtung des 
Subsidiaritäts- und des Zusätzlichkeitsgrundsatzes 
(Nummer 1.5) nur förderfähig, soweit dies für die Ent-
wicklung der gewerblichen Wirtschaft unabdingbar 
ist. Die zu fördernde Infrastrukturmaßnahme muss die 
begründete Erwartung zulassen, dass neue Arbeits-
plätze geschaffen oder bestehende Arbeitsplätze durch 
gewerbliche Unternehmen gesichert werden.

4.2	 Zuwendungen werden nur für Vorhaben bewilligt, die 
nicht vor Antragstellung begonnen wurden. Mit An-
tragseingangsbestätigung der Bewilligungsbehörde gilt 
der vorzeitige Maßnahmenbeginn als genehmigt (siehe 
hierzu Nummer 8.1 Absatz 2). Beginn des Investitions-
vorhabens ist grundsätzlich:

a)	 der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden 
Lieferungs- und Leistungsvertrages oder

b)	 der Beginn von Bauarbeiten für das Vorhaben oder
c)	 die erste rechtsverbindliche Verpflichtung zur Be-

stellung von Ausrüstungen oder
d)	 eine andere Verpflichtung, die das Vorhaben un-

umkehrbar macht.

Bei Baumaßnahmen gelten Planung und Bodenunter-
suchung nicht als Beginn des Investitionsvorhabens. Der 
Grunderwerb ist - außer bei Einrichtungen nach Num-
mer 2.1.6 - nicht als Beginn des Vorhabens anzusehen.

Bei Maßnahmenbeginn vor der Bewilligung ist auf die 
Möglichkeit hinzuweisen, dass dem Zuwendungsantrag 
ganz oder teilweise nicht entsprochen werden könnte. 
Die Risiken liegen bei den Antragstellenden.



Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 3 vom 28. Januar 2026132

bindung von Industrie- und Gewerbegebieten 
an das regionale beziehungsweise überregio- 
nale Versorgungsnetz,

-	 die Errichtung oder den Ausbau von Ab-
wasser-, Strom-, Gas-, Fernwärme- und ande-
ren Energieleitungen und -verteilungsanlagen.

c)	 Ausgaben für Umweltschutzmaßnahmen, zum Bei-
spiel für

-	 die Errichtung oder den Ausbau von Anlagen 
zum Schutz von Baugebieten gegen schäd-
liche Umwelteinwirkungen und ökologische 
Ausgleichsmaßnahmen, die die Träger gemäß 
Naturschutzgesetzen des Bundes und der Län-
der zu erbringen haben,

-	 die Errichtung oder den Ausbau von Lärm-
schutzwällen oder Begrünung.

d)	 projektvorbereitende und projektbegleitende Bau-
nebenkosten (insbesondere Honorare für Archi- 
tekten und Landschaftsarchitekten sowie Ingenieur-
leistungen, soweit sie für projektbezogene Planun-
gen, Baubetreuungen und Bauleitungen anfallen).

6.2	 Bei der Revitalisierung von Altstandorten (Industrie-, 
Gewerbe-, Konversions- oder Verkehrsbrachflächen) 
sind zusätzlich förderfähig:

a)	 Ausgaben für die Beseitigung von auf den brach-
liegenden Altstandorten befindlichen Altanlagen 
(alte Fabrikationsstätten, Gebäude oder Versor- 
gungseinrichtungen).

b)	 Ausgaben für die Beseitigung von Altlasten, soweit 
sie in einem unmittelbaren sachlichen Zusammen-
hang mit der zu fördernden Maßnahme stehen, so-
fern diese Beseitigung für die Umsetzung der Maß-
nahme erforderlich und wirtschaftlich vertretbar ist 
und sofern keine vorrangige umweltrechtliche Haf-
tung (beispielsweise nach Bundes-Bodenschutz-
gesetz [BBodSchG]) eines Dritten besteht.

Die unter den Buchstaben a und b benannten Sanie- 
rungsausgaben sind nur dann wirtschaftlich vertretbar, 
wenn sie im Verhältnis zur Größe des Infrastruktur-
projekts und der Anzahl der anzusiedelnden Betriebe 
wirtschaftlich vertretbar sind (Kosten-Nutzen-Rela-
tion) und nicht bereits durch andere Finanzierungs-
möglichkeiten gedeckt werden, zum Beispiel durch 
Inanspruchnahme aus Störerhaftung, Arbeitsbeschaf- 
fungsmaßnahmen, Altlastenfonds, Städtebauförderungs- 
mittel, Konversionsmittel, Mittel gemäß dem Drit-
ten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III). Soweit andere 
Finanzierungsmöglichkeiten bestehen, sind diese von 
den förderfähigen Ausgaben abzusetzen (vergleiche 
Nummer 1.5 - Subsidiaritätsgrundsatz).

6.3	 Baunebenausgaben für Maßnahmen der Nummern 2.1.1 
bis 2.1.7 können bis zu maximal 15  Prozent der zu-
wendungsfähigen Baukosten einer Maßnahme (grund-
sätzlich Hauptgruppen 200 bis 600 der DIN 276) ge-
fördert werden. Eine Förderung der Ausgaben von 

und mindestens eine der folgenden Voraussetzungen 
erfüllt ist:

-	 die geförderte Infrastrukturmaßnahme wird im Rah-
men einer interkommunalen Kooperation durch- 
geführt oder

-	 die geförderte Infrastrukturmaßnahme leistet einen 
Beitrag zur notwendigen Transformation zu einer 
klimaneutralen und insgesamt nachhaltigen Wirt-
schaft, zum Beispiel durch die Revitalisierung von 
Altstandorten (siehe Nummer 6.2) oder

-	 die geförderte Infrastrukturmaßnahme leistet in 
besonderer Weise einen Beitrag zur Fachkräfte-
sicherung.

5.4	 Der Zuschusshöchstbetrag für große Vorhaben be-
stimmt sich nach den folgenden angepassten Förder- 
höchstsätzen, die jeweils von den Fördersätzen nach 
Nummer 5.2 oder Nummer 5.3 ausgehen:

Zuwendungsfähige 
Ausgaben

Förderhöchstsatz 

bis zu 15 Mio. EUR 100 % des Förderhöchstsatzes
Teil > 15 Mio. EUR 50 % des Förderhöchstsatzes

Der auf den 15 Millionen Euro übersteigenden Anteil 
anzuwendende um 50  Prozent reduzierte Fördersatz 
bedeutet, dass für diesen Teil im Falle einer Basis-
förderung ein Fördersatz von bis zu 30 Prozent und im 
Falle einer Potenzialförderung von bis zu 40  Prozent 
gewährt wird.

5.5	 Es werden nur Ausgaben gefördert, die in einem ur-
sächlichen Zusammenhang mit der Maßnahme ste-
hen, wenn sie zur Durchführung notwendig sind, den 
Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit 
entsprechen sowie bei ihrer Entstehung bestehende ver-
gaberechtliche Verpflichtungen eingehalten werden und 
dabei marktoffene, transparente und diskriminierungs-
freie Verfahren zur Anwendung kommen.

6	 Zuwendungsfähige Ausgaben

6.1	 Im Rahmen der Erschließung, des Ausbaus und der Re-
vitalisierung von Industrie- und Gewerbegeländen sind 
insbesondere folgende Ausgaben förderfähig:

a)	 Ausgaben der Baureifmachung (zum Beispiel Ge-
ländegestaltung).

b)	 Bauausgaben, zum Beispiel für

-	 die Errichtung von Straßen, Wegen und Grün-
anlagen,

-	 die Errichtung oder den Ausbau der Anbindung 
von Industrie- und Gewerbegebieten an das 
überregionale Straßen- und Schienennetz, so-
weit diese keinen netzbildenden Charakter auf-
weisen,

-	 die Errichtung oder den Bau von Wasserver-
sorgungsleitungen und -verteilanlagen zur An-
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Monaten begonnen und innerhalb von 36 Monaten 
durchgeführt wird. Die genannten Fristen beginnen an 
dem Tag zu laufen, an dem der Bewilligungsbescheid 
Bestandskraft erlangt.

7.2	 Träger von Infrastrukturmaßnahmen nach den Num-
mern 2.1.1 und 2.1.2 der Richtlinie haben die geförderte 
Einrichtung vorrangig förderfähigen Betrieben zur Ver-
fügung zu stellen. Hierfür ist ein Vermarktungskonzept 
vorzulegen, dessen Umsetzung grundsätzlich zu beauf-
lagen ist.

7.3	 Die mit Fördermitteln der GRW erschlossenen Indust-
rie- und Gewerbegelände werden nach öffentlicher Ver-
kaufsbemühung ausschließlich zum Marktpreis an den 
besten Bietenden im Einklang mit der Mitteilung der 
Europäischen Kommission betreffend Elemente staat-
licher Beihilfen bei Verkäufen von Bauten und Grund-
stücken durch die öffentliche Hand (Mitteilung der 
EU-Kommission, ABl. C 262 vom 19.7.2016, S.  24) 
verkauft.

Sollten Träger, Betreibende und Eigentümer einer ge-
förderten Infrastruktur auseinanderfallen, müssen die 
Träger über das Grundstück gegenüber den Eigentümern 
vertraglich abgesicherte Einwirkungsrechte auf die späte-
re Umgestaltung und spätere Nutzung besitzen und es ist 
eine Wertabschöpfungsklausel zu verankern, die sicher-
stellt, dass etwaige Gewinne oder Vorteile bei privaten 
Trägern beziehungsweise Betreibenden der Infrastruktur 
abgeschöpft werden und nach Abzug der Aufwendungen 
nach Ablauf der Bindungsfrist gemäß Nummer  1.3 an 
den Zuwendungsgeber abgeführt werden.

7.4	 Wird nach Nummer  2.1.1 oder Nummer  2.1.2 der 
Richtlinie Gelände erschlossen, das sich nicht im 
Eigentum des Trägers befindet, über welches die Träger 
aber vertraglich abgesicherte Einwirkungsrechte auf 
die Umgestaltung und spätere Nutzung haben, werden 
den Eigentümern durch die geförderten Maßnahmen 
während der Zweckbindung (vergleiche Nummer 7.8) 
entstehende Vorteile (Differenz zwischen Verkaufs-
preis und Verkehrswert des unerschlossenen/nicht her-
gerichteten Grundstücks) auf der Grundlage eines Ab-
schöpfungsvertrages entzogen.

7.5	 Träger der Infrastrukturmaßnahme haben vor Be-
willigung der Fördermittel zu prüfen, ob und inwieweit 
die Einschaltung privater Unternehmer Kosten- oder 
Zeitersparnisse bei der Erbringung der öffentlichen 
Infrastrukturleistungen ermöglicht. Die Prüfung soll 
auf der Grundlage eines Interessenbekundungsver-
fahrens erfolgen. Zur Durchführung eines Interessen-
bekundungsverfahrens geben die Träger zweck-
mäßigerweise Anzeigen auf, in denen das geplante 
Infrastrukturvorhaben vorgestellt wird und private 
Unternehmen aufgefordert werden, sich zu bewerben. 
Die Bewilligungsbehörde weist die Träger der Infra-
strukturmaßnahme (Zuwendungsempfangende) in ge-
eigneter Weise auf diese Vorgehensweise hin.

Baugenehmigungen ist ausgeschlossen. Vermarktungs-
kosten im Zuge von Maßnahmen der Nummer  2.1.1 
sind förderfähig bis zu 2 Euro je Quadratmeter zu er-
schließende Nettofläche.

6.4	 Die Zuwendung für ein Regionalbudget nach Num-
mer 2.1.11 beträgt bis zu 80 Prozent der förderfähigen 
Ausgaben, höchstens jedoch 150 000 Euro pro Jahr. Die 
Laufzeit der Vorhaben kann bis zu drei Jahren betragen. 
Bei Verlängerung sind die Fördersätze degressiv aus-
zugestalten (Absenkung pro Verlängerungsperiode um 
mindestens 10 Prozentpunkte).

Ein Regionalbudget soll sich auf eine Region beziehen, 
die einen Wirtschaftsraum mit gemeinsamen Entwick- 
lungsproblemen und -chancen abbildet. Regionalbud- 
getvorhaben in Regionen mit weniger als 100 000 Ein-
wohnern sind dem GRW-Unterausschuss vor Bewilli- 
gung zur Entscheidung vorzulegen.

Um die Bedarfe der Regionalen Wirtschaft ausreichend 
zu berücksichtigen, ist ein Kooperationsvertrag des 
RWK mit dem ihn umgebenden Landkreis vor Be-
willigung der Zuwendung vorzulegen.

6.5	 Die Zuwendung für ein Regionalmanagement nach 
Nummer  2.1.10 beträgt bis zu 75  Prozent der förder-
fähigen Ausgaben, höchstens jedoch 200 000 Euro pro 
Jahr. Die Laufzeit der Vorhaben kann bis zu drei Jahren 
betragen. Bei Verlängerung sind die Fördersätze de-
gressiv auszugestalten (Absenkung pro Verlängerungs-
periode um mindestens 10 Prozentpunkte).

Ein Regionalmanagement soll sich auf eine Region be-
ziehen, die einen Wirtschaftsraum mit gemeinsamen 
Entwicklungsproblemen und -chancen abbildet. Regio- 
nalmanagementvorhaben in Regionen mit weniger als 
100  000 Einwohnern sind dem GRW-Unterausschuss 
vor Bewilligung zur Entscheidung vorzulegen.

Um die Bedarfe der regionalen Wirtschaft ausreichend 
zu berücksichtigen, ist ein Kooperationsvertrag des 
RWK mit dem ihn umgebenden Landkreis vor Be-
willigung der Zuwendung vorzulegen.

6.6	 Die Zuwendungen für Planungs- und Beratungsleis- 
tungen nach Nummer  2.1.8 sowie für Regionale Ent-
wicklungskonzepte nach Nummer  2.1.9 betragen bis 
zu 75 Prozent der förderfähigen Ausgaben. Für vorbe- 
reitende Planungsleistungen außerhalb der Honorarord- 
nung für Architekten und Ingenieure (HOAI) (Machbar-
keitsstudien oder Ähnliches) betragen diese höchstens 
jedoch 100 000 Euro für eine Maßnahme, für Regionale 
Entwicklungskonzepte höchstens jedoch 50 000 Euro für 
eine Maßnahme.

7	 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

7.1	 Investitionszuschüsse werden grundsätzlich nur für ein 
Investitionsvorhaben gewährt, das innerhalb von sechs 
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8.3	 Öffentliche Finanzierungshilfen, die den Antragstel- 
lenden in früheren Jahren gewährt wurden, und ins-
besondere die Ergebnisse der Verwendungsnachweis-
prüfung, sind bei der Entscheidung über die Anträge zu 
berücksichtigen.

8.4	 Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit von Planung und 
Konstruktion und die Angemessenheit der Ausgaben 
baulicher Infrastrukturmaßnahmen werden vor der Ent-
scheidung zur Bewilligung

a)	 durch hinlängliche baufachliche Dokumentationen 
(mindestens Entwurfsplanung, HOAI Leistungs-
phase 3) und

b)	 durch eine von der Bewilligungsbehörde ver-
anlasste baufachliche Prüfung festgestellt. Diese 
Prüfung muss durch die zuständige staatliche Bau-
verwaltung oder eine andere nach §  44 Absatz  2 
der Landeshaushaltsordnung zugelassene Stelle er-
folgen. Bei Vorhaben mit einem Zuschussvolumen 
unter 1 000 000 Euro soll auf die baufachliche Prü-
fung verzichtet werden.

Für die nach der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 (AGVO) 
freigestellten Beihilfen müssen neben den Voraus-
setzungen der jeweiligen Freistellungsbestimmungen 
auch die Voraussetzungen des Kapitels I der AGVO er-
füllt werden.

Informationen über jede Einzelbeihilfe nach AGVO 
von über 500 000 Euro werden im Transparenzmodul 
der EU-Kommission veröffentlicht.

8.5	 In begründeten Ausnahmefällen kann durch das Minis-
terium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz 
nach Einzelfallprüfung abweichend von dieser Richt-
linie im Rahmen der Regelungen des Koordinierungs-
rahmens entschieden werden, wenn ein besonderes 
Landesinteresse vorliegt. Von einem besonderen Lan- 
desinteresse kann insbesondere ausgegangen werden, 
wenn die Infrastrukturmaßnahme in erheblichem Maße 
langfristigen gesamtwirtschaftlichen Nutzen für das 
Land hat, das heißt

-	 ein konkreter strukturpolitischer und finanzieller 
Bedarf nachgewiesen wird oder

-	 der Ansiedlung von Hochtechnologien dient oder
-	 es sich um Verbundprojekte handelt, bei denen 

Förderprogramme anderer Ressorts eingebunden 
sind.

8.6	 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung 
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rück-
forderung der gewährten Zuwendung gelten die VV/
VVG zu §§ 23, 44 LHO, soweit nicht in der Förder-
richtlinie Abweichungen zugelassen worden sind.

8.7	 Abweichend von VV/VVG Nr.  7 zu §  44 LHO wird 
bestimmt, dass Zuwendungs(teil)beträge nur unter 
Vorlage von Nachweisen über die im Rahmen des 

7.6	 Träger können die Ausführung, den Betrieb und die 
Vermarktung des Infrastrukturprojekts sowie das 
Eigentum an dem Infrastrukturprojekt auch an auf 
Gewinnerzielung ausgerichtete natürliche oder juristi-
sche Personen des Privatrechts übertragen. Eine Über-
tragung setzt voraus, dass

-	 die Förderziele der GRW gewahrt bleiben und 
die geförderte Infrastruktureinrichtung vorrangig 
und zielgerichtet förderfähigen Betrieben zur Ver-
fügung gestellt wird (Nummer 7.2),

-	 die Träger ausreichenden Einfluss auf die Aus-
gestaltung des Projekts behalten, etwa durch eine 
geeignete vertragliche Ausgestaltung (zum Beispiel 
Geschäftsbesorgungs-, Treuhand-, Erschließungs-
vertrag),

-	 die Auswahl der Betreibenden unter Beachtung 
der Vorschriften zur Vergabe von öffentlichen Auf-
trägen erfolgt und

-	 sich die wirtschaftliche Aktivität der Betreibenden 
auf den Betrieb beziehungsweise die Vermarktung 
der Infrastruktureinrichtung zu beschränken hat. 
Der Träger darf die Infrastruktureinrichtung nicht 
eigenwirtschaftlich nutzen. Die Vergütung erfolgt 
mit einem marktüblichen Entgelt.

7.7	 Betreibende und Nutzende sowie Träger und Nutzende 
dürfen weder rechtlich, wirtschaftlich noch personell 
verflochten sein.

7.8	 Träger und gegebenenfalls Betreibende der Infra-
strukturmaßnahme sind an die Erfüllung der im Ko-
ordinierungsrahmen GRW und in dieser Richtlinie ge-
nannten Voraussetzungen nach Fertigstellung für eine 
Dauer von mindestens 15 Jahren gebunden.

7.9	 Die Maßgaben der Standards energieeffizienten Bauens 
gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) sind bei 
der Errichtung von Gebäuden zu beachten.

8	 Verfahren

8.1	 Der Antrag auf Gewährung von Investitionszuschüssen 
ist vor Beginn des Investitionsvorhabens über das 
Online-Portal (außer für Maßnahmen gemäß Num-
mer 2.1.12 über den Postweg) bei der Investitionsbank 
des Landes Brandenburg (ILB) (Bewilligungsbehörde) 
zu stellen. Vor Antragstellung ist ein Beratungsgespräch 
bei der ILB obligatorisch zu führen. Eine Antrags-
prüfung noch im jeweils laufenden Haushaltsjahr kann 
regelmäßig nur erwartet werden, wenn die erforder-
lichen Unterlagen vollständig am 30. Juni bei der ILB 
vorliegen.

Wird mit der Maßnahme vor der Bewilligung be-
gonnen, tragen die Antragstellenden das Risiko, dass 
dem Zuwendungsantrag ganz oder teilweise nicht ent-
sprochen werden könnte.

8.2	 Maßgeblich für die Beurteilung der Förderfähigkeit 
eines Vorhabens ist der Zeitpunkt der Entscheidung 
über die Bewilligung der GRW-Förderung.
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Schwedt/Oder
Senftenberg/Schwarzheide/Lauchhammer/Finsterwalde/Groß-
räschen („Westlausitz“)1

Spremberg
Wittenberge/Perleberg/Karstädt

Die Mehrfachnennungen bilden zusammen einen Regionalen 
Wachstumskern.

Folgende Standorte bilden Kur- und Erholungsorte im Land 
Brandenburg:

Bad Belzig
Bad Freienwalde
Bad Liebenwerda
Bad Saarow
Bad Wilsnack
Buckow
Burg/Spreewald
Templin
Angermünde: Kernstadt, OT Altkünkendorf, OT Angermünde, 
OT Wolletz
Fürstenberg: OT Himmelpfort
Lübben/Spreewald
Lübbenau/Spreewald
Lindow/Mark
Lychen
Müllrose
Neuzelle: OT Neuzelle
Rheinsberg: Kernstadt, OT Rheinsberg, OT Flecken Zechlin, 
OT Kleinzerlang
Schwielochsee: OT Goyatz
Schwielowsee
Senftenberg: Kernstadt, OT Großkoschen (mit Gemeindeteil 
Kleinkoschen) und OT Niemtsch
Stechlin: OT Neuglobsow
Waldsieversdorf
Wendisch Rietz
Werder (Havel)

Anlage 2 
zur Förderrichtlinie GRW-I

Cluster in Brandenburg

Energietechnik
Ernährungswirtschaft
Gesundheitswirtschaft
Kunststoffe und Chemie
Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), Medien 
und Kreativwirtschaft
Metall
Optik und Photonik
Verkehr, Mobilität, Logistik
Tourismus

1	 Massen wird zum Regionalen Wachstumskern „Westlausitz“ zugehörig be-
trachtet.

Zuwendungszwecks tatsächlich getätigten Ausgaben 
ausgezahlt werden dürfen. Ein letzter Teilbetrag von 
5  Prozent der Gesamtzuwendung darf darüber hin- 
aus erst ausgezahlt werden, wenn die Zuwendungs-
empfangenden den Verwendungsnachweis gemäß 
Nummer  6 der Allgemeinen Nebenbestimmungen für 
Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P)/Num-
mer  7 der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zu-
wendungen zur Projektförderung an Gemeinden (GV) 
(ANBest-G) vollständig und in prüffähiger Form vor-
gelegt haben.

8.8	 Die subventionserheblichen Tatsachen im Sinne von 
§ 264 des Strafgesetzbuches sind im Antragsformular 
zu bezeichnen.

9	 Geltungsdauer

Diese Richtlinie tritt am 1.  Januar 2026 in Kraft. Sie 
tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2026 außer Kraft.

10	 Schlussbestimmungen

10.1	 Diese Richtlinie findet Anwendung auf Anträge, die 
während ihrer Laufzeit gestellt und beschieden werden. 
Sie findet ferner Anwendung auf GRW-I-Anträge, die 
bereits vor Inkrafttreten gestellt, aber noch nicht be-
schieden worden sind.

10.2	 Verlieren Gemeinden beziehungsweise Gemeindeteile 
ihre Eigenschaft als Fördergebiet, können die bis-
herigen Förderhilfen weiter gezahlt werden, wenn die 
Bewilligung der Förderhilfe bis zum Zeitpunkt des 
Ausscheidens der Gemeinde beziehungsweise des Ge-
meindeverbandes als Fördergebiet erteilt wurde und 
die im Zusammenhang mit einem solchen Investitions-
vorhaben angeschafften oder hergestellten Wirtschafts-
güter, Gebäudeteile, Ausbauten und Erweiterungen 
innerhalb von drei Jahren nach dem Zeitpunkt des 
Ausscheidens der Gemeinde beziehungsweise des Ge-
meindeverbandes aus dem Fördergebiet geliefert oder 
fertiggestellt wurden.

Anlage 1 
zur Förderrichtlinie GRW-I

Folgende Standorte bilden Regionale Wachstumskerne:

Brandenburg an der Havel
Cottbus
Eberswalde
Frankfurt (Oder)/Eisenhüttenstadt
Fürstenwalde
Königs Wusterhausen/Wildau/Schönefeld
Luckenwalde
Ludwigsfelde
Neuruppin
Oranienburg/Hennigsdorf/Velten
Potsdam
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Anlage 3 
zur Förderrichtlinie GRW-I

Radwege, an denen das Land aufgrund ihrer infrastrukturellen 
Bedeutung für den Tourismus ein besonderes strategisches In-
teresse hat2

1.	 Radweg Berlin - Kopenhagen
2.	 Radweg Berlin - Leipzig
3.	 Radweg Berlin - Usedom
4.	 Bischofstour
5.	 Dahme-Radweg
6.	 Elbe-Müritz-Radweg
7.	 Elberadweg
8.	 Europaradweg R1 (D-Route 3)
9.	 Fläming-Skate
10.	 Fürst-Pückler-Radweg
11.	 Gurkenradweg
12.	 Havel-Radweg
13.	 Havelland-Radweg
14.	 Kohle-Wind & Wasser-Tour
15.	 Märkische Schlössertour
16.	 Niederlausitzer Bergbautour
17.	 Oderbruchbahn-Radweg
18.	 Oder-Neiße-Radweg
19.	 Oder-Spree-Tour
20.	 Radrouten Historische Stadtkerne, 6 Routen
21.	 Seenlandroute
22.	 Spreeradweg
23.	 Tour Brandenburg
24.	 Uckermärkischer Radrundweg

2	 Die Radwegeführung ist durch Routenorientierte Wegweisung, Zwischen-
wegweisung sowie Objektwegweisung entsprechend den Hinweisen zu weg-
weisenden Beschilderungen im Radverkehr im Land Brandenburg (HBR) 
hinlänglich zu beschildern.

deren unkontrollierter Vermehrung entgegenzuwirken und 
damit einen Beitrag zum Tierschutz zu leisten. Die Durch-
führung von Kastrationsmaßnahmen als der zurzeit ein-
zigen tierschutzgerechten Maßnahme zur mittelfristigen 
Reduzierung von freilebenden herrenlosen Katzen-
populationen führt langfristig zur Verminderung der bei 
diesen Katzen oft in erheblichem Ausmaß auftretenden 
Schmerzen, Leiden oder gesundheitlichen Schäden.

1.3	 Anspruch auf Förderung

Ein Anspruch der oder des Zuwendungsempfangenden 
auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht. Vielmehr 
entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres 
pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel.

2	 Gegenstand der Förderung

2.1	 Fördergegenstände

Zuwendungen können für Ausgaben im Rahmen der 
Kastration von Katzen gewährt werden, die durch Tier-
ärztinnen oder Tierärzte durchgeführt werden.

2.2	 Förderausschlüsse

Eine Doppelfinanzierung derselben Ausgaben ist aus-
geschlossen.

3	 Zuwendungsempfangende

Zuwendungsempfangende sind Tierschutzorganisationen 
(insbesondere eingetragene Vereine, Stiftungen, Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung und Aktiengesell-
schaften) mit Sitz im Land Brandenburg, die als ge-
meinnützig anerkannt sind und sich nicht in staatlicher 
Trägerschaft befinden.

4	 Zuwendungsvoraussetzungen

Voraussetzung für die Gewährung von Zuwendungen ist, 
dass

a)	 gegen die oder den Antragstellenden keine Bedenken 
hinsichtlich der Einhaltung der tierschutzrechtlichen 
Anforderungen bekannt sind,

b)	 die Anzahl der im laufenden Jahr zu erwartenden 
zuwendungsfähigen Maßnahmen nach Nummer  2 
nachvollziehbar dargelegt sowie die hierfür an-
fallenden tierärztlichen Vergütungen angegeben sind.

c)	 Soweit für das Vorjahr bereits Zuwendungen gewährt 
worden sind, ist ergänzend die Anzahl der mit einer 
Zuwendung unterstützten Maßnahmen des Vorjahres 
anzugeben. Bei wesentlichen Veränderungen ist die 
Anzahl der zu erwartenden zuwendungsfähigen Kas-
trationen plausibel darzulegen.

d)	 Bei Erstantragstellung ist die Anzahl der zu er-
wartenden zuwendungsfähigen Kastrationen plausi- 

Richtlinie des Ministeriums für Land- 
und Ernährungswirtschaft, Umwelt und 

Verbraucherschutz zur Förderung von Maßnahmen 
des Tierschutzes durch Tierschutzvereine 

(Katzenkastrationsrichtlinie)

Vom 23. Dezember 2025

1	 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1	 Rechtsgrundlage

Das Land Brandenburg gewährt nach Maßgabe dieser 
Richtlinie und der Verwaltungsvorschriften zu §  44 der 
Landeshaushaltsordnung (LHO) Zuwendungen zum Schutz 
freilebender herrenloser Katzenpopulationen durch als ge-
meinnützig anerkannte Tierschutzorganisationen im Land 
Brandenburg.

1.2	 Zweck der Förderung

Ziel dieser Förderrichtlinie ist es, durch die Kastration von 
freilebenden herrenlosen Katzen im Land Brandenburg 
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bel darzulegen und die Grundlage der Schätzung dar- 
zustellen.

5	 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1	 Zuwendungsart:	 Projektförderung

5.2	 Finanzierungsart:	 Festbetragsfinanzierung

5.3	 Form der Zuwendung:	 Zuschuss

5.4	 Bemessungsgrundlage

5.4.1	 Zuwendungsfähig sind Ausgaben einer tierärztlichen 
Kastration, einschließlich einer eventuellen tierärztlichen 
Behandlung im Rahmen der Kastration sowie der Kenn-
zeichnung mittels Mikrochip und Registrierung in Form 
eines Festbetrages.

5.4.2	 Zuwendungsfähig sind folgende Höchstbeträge:

-	 150 Euro pro Tier für weibliche Katzen
-	 70 Euro pro Tier für männliche Katzen

5.4.3	 Nicht zuwendungsfähig sind Ausgaben für Maßnahmen 
bei Katzen, für die private oder gewerbliche Tierhalterin-
nen oder Tierhalter verantwortlich sind.

5.5	 Die Bagatellgrenze für die Zuwendung beträgt ab-
weichend von § 44 LHO 1 000 Euro.

6	 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Bedingung für die Gewährung von Zuwendungen ist, 
dass

a)	 die oder der Antragstellende keine Tiere zum Zwecke 
der Abgabe gegen Entgelt oder eine sonstige Gegen-
leistung in das Inland verbringt oder einführt,

b)	 die zu kastrierenden Katzen im Land Brandenburg 
aufgefunden werden,

c)	 die operierten Katzen grundsätzlich 24 Stunden se-
parat untergebracht werden, um die Tiere vollständig 
aus der Narkose erwachen zu lassen und sicherzu-
gehen, dass die Tiere nach der Operation bei gutem 
Allgemeinbefinden sind,

d)	 die kastrierten Katzen mittels Mikrochip gekenn-
zeichnet und in einem anerkannten Haustierregister 
registriert werden; die oder der Antragstellende darf 
als Hilfsperson und nicht als Halterin oder Halter der 
Katze eingetragen werden; die Registrierung erfolgt 
entweder unter dem Namen der betreffenden Kommu-
ne oder über das Freiwilligenregister „Findefix“ unter 
der Kategorie „freilebende verwilderte Hauskatzen“; 
im Verwendungsnachweis ist anzugeben, in welchem 
Haustierregister die Katzen registriert worden sind,

e)	 die kastrierten Katzen wieder in einem geeigneten 
Habitat und wenn geeignet an der Fundstelle aus-

gesetzt werden und die oder der Antragstellende er-
klärt, dass nur für solche Tiere eine Förderung bean- 
tragt wird; eine Aufnahme vermittlungsfähiger Tie- 
re durch einen Tierschutzverein ist zwar möglich, die 
Maßnahme ist jedoch in diesem Fall nicht förderfä- 
hig.

Der Landesrechnungshof, das Fachministerium, die be-
willigende Stelle sowie deren beauftragte Dritte und alle 
an der Förderung beteiligten öffentlichen Mittelgeber 
sind berechtigt, bei den Zuwendungsempfangenden zu 
prüfen.

7	 Verfahren

7.1	 Antragsverfahren

7.1.1	 Anträge sind vollständig und formgebunden schriftlich 
bei der Bewilligungsbehörde

Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)
Babelsberger Straße 21
14473 Potsdam

für das Jahr 2026 bis zum 31. März 2026 und für das Jahr 
2027 bis zum 30. Dezember 2026 einzureichen.

Stehen weitere Haushaltsmittel zur Verfügung kann die 
Bewilligungsbehörde auch nach Ablauf der oben ge-
nannten Frist über eine Aufnahme in die Förderung des 
laufenden Haushaltsjahres entscheiden.

7.1.2	 Vorzeitiger Vorhabenbeginn

Zuwendungen dürfen nur für solche Vorhaben bewilligt 
werden, die noch nicht begonnen worden sind. Die Be-
willigungsbehörde kann im Einzelfall Ausnahmen hier-
von zulassen. Dieser vorzeitige Vorhabenbeginn erfolgt 
auf eigenes Risiko des oder der Antragstellenden, da eine 
Zuwendung nur in Abhängigkeit der durchzuführenden 
Kontrollen und im Rahmen der bereitgestellten Haus-
haltsmittel gewährt werden kann.

Es leitet sich jedoch kein Anspruch auf eine Zuwendung 
ab.

7.2	 Bewilligungsverfahren

Die Anträge werden durch die Bewilligungsbehörde 
ILB entschieden. Übersteigt das Antragsvolumen die 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, erfolgt die 
Bewilligung der Mittel nach der zeitlichen Reihenfolge 
des Eingangs der Anträge. Sind in den beiden Vorjahren 
keine prüffähigen Verwendungsnachweise eingegangen 
oder ergab die Prüfung schwerwiegende Fehler, kann 
eine erneute Bewilligung nicht gewährt werden.

7.3	 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

Die Zuwendungen sind auf Antrag erst auszuzahlen, 
wenn Zuwendungsempfangende den Empfang des Zu-
wendungsbescheides bestätigt haben und der Zuwen- 
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dungsbescheid durch Ablauf der Rechtsbehelfsfrist be-
standskräftig geworden ist. Zuwendungsempfangende 
können die Bestandskraft des Zuwendungsbescheides 
herbeiführen und damit die Auszahlung beschleunigen, 
wenn erklärt wird, auf einen Rechtsbehelf zu verzichten.

Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt im Wege der Er-
stattung. Mit dem Auszahlungsantrag haben Zuwendungs-
empfangende eine Übersicht über die bezahlten Kosten 
einschließlich der Rechnungs- und Zahlungsbelege einzu-
reichen.

7.4	 Verwendungsnachweis

Der Verwendungsnachweis ist gegenüber der Bewilli- 
gungsbehörde zu erbringen. Er besteht aus einem Sach-
bericht und einem zahlenmäßigen Nachweis (inklusive 
tabellarischer Belegübersicht).

In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen 
und Ausgabenpositionen (tatsächliche Ausgaben) von-
einander getrennt und entsprechend der Gliederung des 
Finanzierungsplans auszuweisen. Der zahlenmäßige Nach- 
weis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammen-
hängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Drit-
ter, eigene Mittel) und Ausgabenpositionen enthalten. 
Werden im Rahmen des Verwendungsnachweises neue 
Ausgaben geltend gemacht, die nicht bereits im Rahmen 
vorheriger Auszahlungsanträge berücksichtigt wurden, 
so sind die Nachweispflichten für die Einreichung eines 
Auszahlungsantrages gemäß Nummer 7.3 der Richtlinie 
einzuhalten.

7.5	 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung der Zu-
wendung sowie für den Nachweis und die Prüfung 
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rück-
forderung der gewährten Zuwendung gelten die VV/
VVG zu § 44 LHO, soweit nicht in dieser Richtlinie Ab-
weichungen zugelassen sind.

8	 Geltungsdauer

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1.  September 
2025 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2027.

Außerkrafttreten der Richtlinien  
zu haushaltsrechtlichen Bestimmungen  

der Teilnehmergemeinschaften und des Verbandes  
für Landentwicklung und Flurneuordnung  

in Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz  
und in Verfahren nach dem 8. Abschnitt  
des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes

Bekanntmachung des Ministeriums für Land- und  
Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

Vom 9. Januar 2026

Die „Richtlinien zu haushaltsrechtlichen Bestimmungen der 
Teilnehmergemeinschaften und des Verbandes für Landent-
wicklung und Flurneuordnung in Verfahren nach dem Flur-
bereinigungsgesetz und in Verfahren nach dem 8. Abschnitt des 
Landwirtschaftsanpassungsgesetzes“ vom 13.  November 2000 
(ABl. S. 1134) sind durch die „Verwaltungsvorschrift zu haus-
haltsrechtlichen Bestimmungen der Teilnehmergemeinschaften 
und des Verbandes für Landentwicklung und Flurneuordnung 
Brandenburg in Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz 
und in Verfahren nach dem 8. Abschnitt des Landwirtschafts-
anpassungsgesetzes“ vom 14.  November 2025 (im Amtsblatt 
nicht veröffentlicht) am 24. November 2025 außer Kraft getreten.

Einstellung des Verfahrens 
zum Antrag auf Genehmigung zur Errichtung 
und zum Betrieb von fünf Windkraftanlagen 

in 03249 Sonnewalde

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 27. Januar 2026

Die Firma UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & 
Co.  KG, Dr.-Eberle-Platz 1 in 01662 Meißen beantragte die 
Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG), auf den Grundstücken in der Gemarkung Pahls-
dorf, Flur  2, Flurstück  110 in der Gemarkung Großbahren, 
Flur  1, Flurstücke  40, 46/3, 54/3 und 72/3, fünf  Windkraft- 
anlagen zu errichten und zu betreiben. Mit Bekanntmachung 
im Amtsblatt für Brandenburg vom 21. Mai 2025 (ABl. S. 381) 
wurde das Vorhaben unter der Vorhaben-ID Süd-G03623 öf-
fentlich bekannt gemacht.

Der Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
wurde von der Firma UKA Umweltgerechte Kraftanlagen 
GmbH & Co. KG zurückgenommen.

Das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ge- 
mäß §§  4 und 10 BImSchG einschließlich der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung wurde wegen Rücknahme ein-
gestellt.

Mit dieser Bekanntmachung gilt die Einstellung den Ein-
wendern und auch gegenüber Dritten, die keine Einwendung 
erhoben haben, als bekannt gegeben.
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-	 die Absenkung des 3 Meter hohen Restfüllstandes im Gär-
restlager 2 auf 0,5 Meter.

Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 8.6.3.1 GE 
(Biogasanlage) sowie um eine Anlage der Nummer 1.16 V (Bio-
gasaufbereitungsanlage), eine Anlage der Nummer  1.2.2.2  V 
(BHKW) und um eine Anlage der Nummer 9.36 V (Gärrest-
lager) des Anhangs  1 der Verordnung über genehmigungs-
bedürftige Anlagen (4. BImSchV).

Die Anlage zur biologischen Behandlung von nicht gefähr-
lichen Abfällen mit einer Durchsatzkapazität an Einsatzstoffen 
von 50 Tonnen oder mehr je Tag ist ein Vorhaben der Num-
mer  8.4.1.1 A der Anlage  1 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG).

Das beantragte Vorhaben fällt gemäß § 3 der 4. BImSchV unter 
die Industrieemissions-Richtlinie.

Die Inbetriebnahme der Anlage ist im IV. Quartal 2026 vor-
gesehen.

Auslegung

Der Genehmigungsantrag sowie die dazugehörigen erforder-
lichen Unterlagen werden einen Monat vom 4. Februar 2026 
bis einschließlich 3.  März 2026 auf der Internetseite des 
Landesamtes für Umwelt Brandenburg unter der Vorhaben-ID 
Süd-G07924 zugänglich gemacht: https://lfu.brandenburg.de/
info/genehmigungen-sued.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit im Landesamt für Umwelt, Abteilung 
Technischer Umweltschutz 1, Genehmigungsverfahrensstelle 
Süd, Von-Schön-Straße 7, Zimmer 4.27 in 03050 Cottbus zur 
Verfügung gestellt zu bekommen.

Die veröffentlichten und ausgelegten Unterlagen enthalten 
unter anderem eine Anlagen- und Betriebsbeschreibung, An-
gaben zu Schall und Luftschadstoffen, Bauvorlagen und natur-
schutzfachliche Unterlagen.

Einwendungen

Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Ein-
wendungsfrist vom 4. Februar 2026 bis einschließlich 7. April 
2026 unter Angabe der Vorhaben-ID Süd-G07924 schriftlich 
oder elektronisch beim Landesamt für Umwelt, Genehmigungs-
verfahrensstelle Süd, Postfach 60 10 61 in 14410 Potsdam er-
hoben werden. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Geneh- 
migungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.

Für elektronische Einwendungen kann ein Einwendungsportal 
unter Angabe der oben genannten Vorhaben-ID verwendet wer-
den unter: https://lfu.brandenburg.de/einwendungen.

Erörterungstermin

Soweit gegenüber dem Vorhaben form- und fristgerecht Ein-
wendungen erhoben werden, entscheidet die Genehmigungs-
behörde nach Ablauf der Einwendungsfrist nach Ermessen, 

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  4 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Süd

Wesentliche Änderung einer Biogasanlage 
in 14913 Niederer Fläming OT Nonnendorf

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 27. Januar 2026

Die Firma Biogas Produktion Nonnendorf GmbH & Co. KG, 
Schlenzer Weg 20 in 14913 Niederer Fläming OT Nonnendorf 
beantragt die Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG), auf dem Grundstück in 14913 Nie-
derer Fläming OT Nonnendorf, Schlenzer Weg 20 in der Ge-
markung Nonnendorf, Flur 1, Flurstücke 368 eine Biogasanlage 
wesentlich zu ändern.

Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen:

-	 die Errichtung und den Betrieb
-	 einer Vorgrube inklusive Abfülltasse für den Gülleein-

satz,
-	 eines überdachten Lagerbereiches (Fahrsilo) für den 

Einsatz von Wirtschaftsdüngern (Festmiste und feste 
Gärreste),

-	 eines weiteren Gärrestlagers (Gärrestlager 4) zur Ge-
währleistung der benötigten Lagerkapazitäten,

-	 einer Desinfektionswanne und
-	 einer Anlage zur CO2-Verflüssigung,

-	 die Änderung und Zusammensetzung der Inputstoffe von 
nachwachsenden Rohstoffen (NaWaRo) in NaWaRo und 
Wirtschaftsdünger,

-	 eine Erhöhung der Inputmenge von 70 570 Tonnen pro Jahr 
auf 97 395 Tonnen pro Jahr,

-	 eine Erhöhung des Rohbiogases von 18 Millionen Norm-
kubikmetern pro Jahr auf 18,4 Millionen Normkubikmeter 
pro Jahr,
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ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird. Findet aufgrund 
dieser Entscheidung kein Erörterungstermin statt, so wird dies 
nochmals gesondert öffentlich bekannt gemacht. Gehen keine 
form- und fristgerechten Einwendungen ein, entfällt der Er-
örterungstermin.

Der Erörterungstermin ist für den 6.  Mai 2026 vorgesehen. 
Dieser Termin dient dazu, die rechtzeitig gegen das Vorhaben 
erhobenen Einwendungen zu erörtern, soweit dies für die 
Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen von Bedeutung 
sein kann. Dazu wird denjenigen, die Einwendungen erhoben 
haben, Gelegenheit gegeben, ihre Einwendungen gegenüber 
der Genehmigungsbehörde und dem Antragsteller zu erläutern. 
Kann die Erörterung an diesem Tag nicht abgeschlossen wer-
den, wird der Erörterungstermin an den folgenden Werktagen 
fortgesetzt. Es wird darauf hingewiesen, dass die form- und 
fristgerecht erhobenen Einwendungen auch bei Ausbleiben des 
Antragstellers oder von Personen, die Einwendungen erhoben 
haben, erörtert werden.

Der Veranstaltungsort wird gesondert bekanntgemacht.

Hinweise

Eine Eingangsbestätigung auf die schriftlich oder per E-Mail 
erhobenen Einwendungen wird nicht vorgenommen. Bei Ver-
wendung des Einwendungsportals erfolgt eine automatische 
Eingangsbestätigung.

Die Einwendungen sind dem Antragsteller sowie den Fach-
behörden, deren Aufgabenbereich berührt wird, bekannt zu 
geben. Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name 
und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht wer-
den, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Ge-
nehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind.

Eine gesonderte Einladung zum Erörterungstermin erfolgt nicht.

Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Nach § 9 Absatz 2 Nummer 2 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) war für das beantragte Vor-
haben eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzu-
führen. Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass 
für das oben genannte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht.

Diese Feststellung beruht im Wesentlichen auf folgenden Kri-
terien:

1.  Merkmale des Vorhabens

Die Anlage zur Erzeugung von Biogas dient zur Erzeugung von 
Rohbiogas aus nachwachsenden Rohstoffen und zukünftig auch 
Wirtschaftsdünger. Das Rohbiogas wird einerseits zu Biomethan 
aufbereitet und andererseits zur Energie- und Wärmeerzeugung 
verwertet. Die Inputmenge wird von 70 570  Tonnen pro Jahr 
auf 97 395 Tonnen pro Jahr erhöht. Somit steigt die Menge des 
erzeugten Rohbiogases von 18 Millionen Normkubikmeter pro 
Jahr auf 18,4 Millionen Normkubikmeter pro Jahr.

Für die geänderte Anlage muss eine Fläche von circa 
2 062  Quadratmetern unter anderem für die Errichtung des 

4. Gärrestbehälters neu versiegelt werden. Während der Bau-
phase kann es zu Belastungen durch Staub und Lärm durch die 
Anlieferung der Baumaterialien sowie der Ausrüstungen kom-
men. Diese sind jedoch wegen der begrenzten Einwirkzeit nicht 
erheblich.

Durch die Anlage werden Geruchsstoffe, Geräusche und Luft-
schadstoffe emittiert.

Die Anlagenteile, in denen mit wassergefährdenden Stoffen 
umgegangen wird, werden AwSV-konform ausgeführt. Durch 
bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen wird 
sichergestellt, dass die sicherheitstechnischen Anforderungen 
beim Betrieb der Anlage zur Erzeugung von Biogas eingehalten 
werden. Die geänderte Anlage wird die Anforderungen der 
Störfallverordnung erfüllen und wird nur von unterwiesenem 
Personal bedient.

Für die wirtschaftliche Nutzung des anfallenden CO2 erfolgt 
die Errichtung einer Anlage zur CO2-Verflüssigung. Der Be-
trieb der Anlage zur CO2-Verflüssigung erfolgt größtenteils 
automatisiert. Die gasführenden Rohrleitungen sind auf Dauer 
technisch dicht ausgeführt.

Die Gärprodukte werden als organischer Dünger auf den Flä-
chen der landwirtschaftlichen Vertragspartner ausgebracht.

2.  Standort des Vorhabens

Die Anlage zur Erzeugung von Biogas liegt gemäß Bebauungs-
plan Nummer 05 „Biogasanlage Nonnendorf“ in einem Sonder-
gebiet „Gewinnung von Energie aus Biomasse“ und umfasst 
eine Fläche von circa 3,80  Hektar. Das Betriebsgelände der 
Anlage zur Erzeugung von Biogas ist im Norden von der Fahr-
siloanlage der NGH Agrar Nonnendorf GmbH und im Süden 
und Westen von Landwirtschaftsflächen umgeben. Im Osten 
verläuft in Nord-Süd-Richtung der „Schlenzer Weg“, der in 
der Ortsmitte Nonnendorf auf die Bundesstraße 102 führt. Die 
Zufahrt zum Betriebsgelände erfolgt im Südwesten durch eine 
Zufahrtsstraße, die von der südwestlich gelegenen Bundes-
straße 102 abzweigt. Ferner besitzt das Betriebsgelände an der 
östlichen Seite eine Zufahrt über den „Schlenzer Weg“.

Der Ortskern Nonnendorf liegt in circa 1,3 Kilometern Ent-
fernung und der Abstand zur nächsten Wohnbebauung beträgt 
circa 350 Meter.

Das nächstgelegene Oberflächengewässer ist ein kleiner See 
nordöstlich im bewaldeten Gebiet der Waltersdorfer Heide in 
circa 2,2 Kilometern Entfernung.

Das nächstgelegene Natura 2000-Schutzgebiet „Wiepersdorf“ 
befindet sich in circa 4 200 Metern Entfernung. In einem Radius 
von 1 Kilometer um den Anlagenstandort befinden sich keine 
weiteren Schutzgebiete, Naturdenkmäler, geschützte Land-
schaftsbestandteile oder geschützte Biotope.

3. � Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen sowie Vor-
kehrungen

Die zu erwartenden Umweltauswirkungen auf die in §  1a 
der Neunten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Im-
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missionsschutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungs-
verfahren - 9. BImSchV) genannten Schutzgüter durch das Vor-
haben sind als unerheblich einzuschätzen.

Es wurde festgestellt, dass die Immissionsrichtwerte gemäß 
der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)  
eingehalten werden. Nachteilige Auswirkungen auf die Schutz-
güter durch Luftschadstoffe sind bei Einhaltung der An-
forderungen der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der 
Luft (TA Luft) nicht zu erwarten.

Bei Einhaltung der in den Unterlagen genannten Vermeidungs-
maßnahmen, Brandschutzmaßnahmen sowie technischen und 
organisatorischen Schutzmaßnahmen zur Verhinderung von 
Störfällen werden durch die Änderung des Vorhabens keine 
zusätzlichen erheblichen nachteiligen oder andere erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen hervorgerufen.

Insgesamt wird das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung an-
hand der Kriterien der Anlage 3 zum UVPG und unter Berück-
sichtigung der zuvor genannten Merkmale nicht zu erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen führen.

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  4 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (AwSV) vom 18. April 2017 (BGBl.  I S. 905), zuletzt 
geändert durch Artikel 256 der Verordnung vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1328)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Süd

Genehmigung zum Vorhaben 
Errichtung und Betrieb  

von fünf Windenergieanlagen 
in 14641 Nauen

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 27. Januar 2026

Der Firma mdp GmbH & Co. WP Nauen II KG, Stau 91 in 
26122 Oldenburg, wurde die Genehmigung nach §  4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf dem 
Grundstück in der Gemarkung Berge, Flur 3, Flurstücke 4, 6, 
7, 10 und in der Gemarkung Lietzow, Flur 7, Flurstück 82 und 
Flur  8, Flurstück  7 fünf Windenergieanlagen (WEA) zu er-
richten und zu betreiben.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma mdp GmbH & Co. WP Nauen II KG (im Fol- 
genden: Antragstellerin), Stau 91 in 26122 Oldenburg, 
wird die Genehmigung erteilt, fünf Windenergieanlagen 
(WEA) zur Nutzung von Windenergie des Typs Vestas V 172 
auf den Grundstücken in 14641 Nauen, 2. und 3. Vierru- 
tenweg Gemarkung Berge, Flur 3, Flurstücke 4, 6, 7, 10 
und Gemarkung Lietzow, Flur  7, Flurstück  82, Flur  8, 
Flurstück 7 in dem unter II. und III. dieser Entscheidung 
beschriebenen Umfang und unter Einhaltung der unter IV, 
genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen zu errichten 
und zu betreiben.

2.	 Die Genehmigung umfasst nach §  13 BImSchG insbe- 
sondere folgende Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung nach §  72 Abs.  1 Satz  1 der 
Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) mit Zu-
lassung einer Abweichung gemäß §  67 BbgBO 
i. V. m. § 6 Abs. 5 BbgBO

-	 Abweichungen nach §  67 Abs.  1 BbgBO von der 
bauordnungsrechtlichen Festsetzung Nr. 4.1 des Be-
bauungsplans „Windpark Nauener-Platte“ i.  V.  m. 
§ 6 Abs. 2 BbgBO

1.	 Die Abstandsfläche der WEA NA 10 darf sich auf 
das Flurstück 11, Flur 3, Gemarkung Berge er-
strecken.

2.	 Die Abstandsfläche der WEA NA 11 darf sich auf 
das Flurstück  7, Flur  3, Gemarkung Berge er-
strecken.

-	 die Befreiung nach § 67 Abs. 1 BNatSchG vom Alleen-
schutz

3.	 Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tra-
gen.

Hinweis: Die Kosten- und Gebührenentscheidung ergeht 
mit gesondertem Bescheid.
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Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  4 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle West

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz 
in Potsdam erhoben werden.

Gemäß § 63 Abs. 1 BImSchG hat der Widerspruch eines Drit-
ten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen. Des Weiteren gilt gemäß § 63 Abs. 2 
BImSchG, dass der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung des Widerspruchs gegen eine Zulassung der Wind-
kraftanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Me-
tern nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der 
Zulassung beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 
mit Sitz in Berlin gestellt und begründet werden kann.“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz und 
die zugehörige Berichtigung der Genehmigung wird in der  
Zeit vom 29. Januar 2026 bis einschließlich 11. Februar 2026 
auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt Brandenburg 
unter https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-west zu-
gänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid und die zu-
gehörige Berichtigung als zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.
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Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim

Öffentliche Bekanntmachung 
des Beschlusses über die Durchführung 

eines Planverfahrens zur Ergänzung 
des integrierten Regionalplans Uckermark-Barnim 

im Kapitel „Vorbehaltsgebiete Regional 
bedeutsames Gewerbegebiet“

Vom 8. Dezember 2025

Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemein-
schaft Uckermark-Barnim hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 
8. Dezember 2025 den folgenden Beschluss gefasst:

„Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemein-
schaft Uckermark-Barnim beschließt, das Kapitel „Vorbehalts-
gebiete Regional bedeutsames Gewerbegebiet“ (Grundsatz 
G 1.1) des integrierten Regionalplans Uckermark-Barnim um 
weitere Vorbehaltsgebiete zu ergänzen und beauftragt die Re-
gionale Planungsstelle der Regionalen Planungsgemeinschaft 

BEKANNTMACHUNGEN DER KÖRPERSCHAFTEN, ANSTALTEN UND 
STIFTUNGEN DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Uckermark-Barnim mit der Durchführung des Planergänzungs-
verfahrens.“

Der Beschluss wird gemäß § 9 Absatz 1 des Raumordnungs-
gesetzes öffentlich bekannt gemacht.

Zur Region „Uckermark-Barnim“ gehören die Gebiete der 
Landkreise Uckermark und Barnim.

Die Ergänzung des Regionalplans soll zeichnerische und text-
liche Festlegungen zu Vorbehaltsgebieten „Regional bedeut-
sames Gewerbegebiet“ enthalten. Das sind Gebiete, in denen 
der Flächenvorsorge für überörtlich bedeutsame gewerbliche 
Ansiedlungen bei der Abwägung mit konkurrierenden raum-
bedeutsamen Funktionen oder Nutzungen ein besonderes Ge-
wicht beizumessen ist.

Eberswalde, 8. Dezember 2025

Daniel Kurth 
Vorsitzender der Regionalversammlung

BEKANNTMACHUNGEN DER GERICHTE

Zwangsversteigerungssachen

Für alle nachstehend veröffentlichten Zwangsversteigerungs-
sachen gilt Folgendes:

Ist ein Recht in dem genannten Grundbuch nicht vermerkt oder 
wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, 
so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Termin vor 
der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss 
das Recht glaubhaft machen, wenn der Antragsteller bzw. Gläu-
biger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der Feststellung des 
geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung 
des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den 
übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung oder die er-
forderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder erst 
nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der Anspruch aus die-
sem Recht gänzlich unberücksichtigt.

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine 
genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, 
Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung 
aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsver-
folgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. 
Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der 
Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungs-
gegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs 
entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einst-
weilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das 
Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das 
Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten 
Gegenstandes.

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Terminsbestimmung
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort
Mittwoch,
18.03.2026

10:00 Uhr 302,
Sitzungssaal

Amtsgericht
Frankfurt (Oder),
Müllroser Chaussee 55,
15236 Frankfurt (Oder)

öffentlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Fürstenwalde/Spree
2/3-Anteil in Erbengemeinschaft an
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SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN

Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen

Kreisverwaltung Landkreis Prignitz

Der Dienstausweis von Herrn Dominik Däubert, Dienst-
ausweis-Nummer  87, ausgestellt am 05.09.2019, gültig bis 
05.09.2029, wird hiermit für ungültig erklärt.

Zentraldienst der Polizei

Der durch Verlust/Diebstahl abhandengekommene Dienstaus-
weis von Herrn Patrick Benz, Dienstausweisnummer 208510, 

Kartennummer 2111, Farbe grau, ausgestellt am 08.01.2025 
durch den Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg, 
wird hiermit für ungültig erklärt.

Polizeipräsidium Land Brandenburg

Der durch Verlust/Diebstahl abhandengekommene Dienstaus-
weis von Herrn Tom Drafz, Dienstausweisnummer 100533, 
Kartennummer 00164, Farbe blau, ausgestellt am 10.03.2017 
durch den Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg, 
wird hiermit für ungültig erklärt.

Gemarkung Flur,
Flurstück

Wirtschaftsart
und Lage

m2 Blatt

Fürstenwalde/
Spree

Flur 157,
Flurstück 16

Gebäude- und  
Freifläche,
Alte Petersdorfer Str.

2.596 9215
BV lfd.
Nr. 2

Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
2/3 Miteigentumsanteil an dem Grundstück bebaut mit einem 
Kleinhaus im Rohbauzustand (leerstehend, ungenutzt)

Verkehrswert:  44.200,00 EUR

Der Versteigerungsvermerk ist am 24.04.2024 in das Grund-
buch eingetragen worden.
Az.: 3 K 24/24
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